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Der Berliner Fußball-Verband e.V. (BFV) steht für Gewalt-

freiheit auf und neben den Berliner Fußballplätzen ein. Um 

den Fußball gewaltfreier zu gestalten, ist es notwendig, 

dass alle beteiligten Akteur*innen aktiv mithelfen, unter-

stützen und Verantwortung für ein sicheres Umfeld über-

nehmen. Zum Zweck der Förderung und Forderung eines 

gewaltfreien Fußballs hat der BFV ein Gewaltpräventions-

leitfaden für Präsident*innen und Vorstandsmitglieder 

formuliert. Er kann sowohl in Gänze als auch in einzelnen 

Abschnitten als Nachschlagewerk gelesen und verwendet 

werden. Da der Leitfaden auch dazu gedacht ist, dass ein-

zelne Abschnitte und Unterkapitel für sich stehen und ge-

lesen werden können, werden besonders wichtige Aspekte 

im Laufe des Leitfadens mehrfach 

wiederholt. Sind besondere Methoden 

beschrieben oder erwähnt, die zum 

Auftreten des wünschenswerten Ver-

haltens beitragen, werden diese ge-

sondert markiert und hervorgehoben. 

Die Darstellung der Präventionsmaß-

nahmen weiter hinten im Leitfaden 

ist nicht abschließend und genießt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Genauso ist nicht jede konkrete Gewalthandlung benannt 

oder mit Beispielen versehen. Gemeint und angesprochen 

ist dennoch jede Gewaltform und -ausübung. Von dir als 

Funktionär*in wird erwartet, dein Wissen rund um das The-

ma Gewaltprävention stets aktuell zu halten und die aktu-

ellen Entwicklungen zu verfolgen und zu berücksichtigen.

Solltest du selbst Betroffene*r grenzüberschreitenden Ver-

haltens sein oder gewesen sein,  findest du am Ende des 

Leitfadens eine Übersicht zu verschiedenen Anlaufstellen 

in Berlin. Diese sind teilweise auch anonym kontaktierbar. 

Die Liste der Anlaufstellen ist thematisch sortiert. Solltest 

du dort nicht die passende Anlaufstelle finden, kannst du 

dich jederzeit an die Anlaufstelle des BFV wenden (auch 

anonym) und wir vermitteln dich weiter. Die Anlaufstellen 

kannst du auch an Betroffene von Gewalt in deinem Team 

oder Verein weitergeben und somit direkte Hilfe leisten. 

BEDEUTUNG DES GEWALTBEGRIFFS 
Gewaltvorfälle sind keine Seltenheit, sondern leider eher 

die Regel auf Berlins Fußballplätzen. Es kann jede*n tref-

fen, denn wann und wo ein Gewaltvorfall auftritt, lässt sich 

nicht vorhersagen. Die Konsequenzen für Betroffene sind 

oft schwerwiegend, vor allem bei mehrmaliger Gewalt-

erfahrung. In jedem Verein kann es Personen geben, die 

entweder bereits betroffen waren oder in Zukunft betrof-

fen sein werden. In jedem Verein kann es auch Personen 

geben, die sich grenzüberschreitend verhalten haben oder 

werden. Als Vorstandsmitglied trägst 

du eine Mitverantwortung in der Ge-

waltprävention. Um deinen Verein 

gewaltpräventiv aufzustellen und 

alle Akteur*innen für gewaltpräven-

tives Handeln zu sensibilisieren, sind 

verschiedene Handlungen geeignet. 

Diese werden in den folgenden Sei-

ten des Leitfadens aufgezeigt und be-

schrieben. Gleichzeitig kann es auch 

immer passieren, dass Vereinsmitglieder Betroffene*r 

grenzüberschreitenden Verhaltens und Gewaltanwendung 

sind. Auch dann solltest du wissen, wie du dich verhalten 

kannst und solltest.

Im Leitfaden findest du an mehreren Stellen Beschreibun-

gen verschiedener Gewaltsituationen aus der jeweiligen 

Betroffenenperspektive. Diese sind jeweils in einem Kasten 

dargestellt und extra gekennzeichnet. Die Beschreibungen 

enthalten explizite Benennung gewalttätigen Verhaltens. 

Achte auf dich und lies diese nur, wenn du dich dazu in der 

Lage siehst. Solltest du selbst von Gewalt betroffen sein 

und dir Hilfe suchen wollen oder auf Anlaufstellen ange-

sprochen werden, nutze die Übersicht der Anlaufstellen 

am Ende des Leitfadens. 

GEWALT UND GEWALTPRÄVENTION 
IM BERLINER FUSSBALL-VERBAND 

Gewalt gehört 
zu keinem Zeitpunkt 
und in keiner Form 

zum Fußball!
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Gewalt gegen andere Personen (sogenannte interperso-

nale Gewalt) bezeichnet aggressives Verhalten, das zwi-

schen Individuen auftritt und körperlichen, emotionalen 

oder psychischen Schaden verursacht. Diese Form der 

Gewalt kann in verschiedenen Kontexten und Beziehungen 

vorkommen, darunter familiäre, romantische, berufliche 

und soziale Umfelder. Die Ursachen sind vielfältig und um-

fassen persönliche, soziale und kulturelle Faktoren. Laut 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist interpersona-

le Gewalt ein globales Gesundheitsproblem (auch außer-

halb des Sportkontextes), das jährlich Millionen 

von Menschen betrifft und erhebliche phy-

sische, psychische und ökonomische Fol-

gen nach sich zieht (WHO, 2014). Zudem 

zeigt die Forschung, dass Faktoren wie 

Machtungleichheiten, soziale Normen 

und ökonomische Stressoren signifi-

kant zur Entstehung und Aufrechterhal-

tung von Gewalt beitragen (Heise, 1998; 

Krug et al., 2002). Interpersonale Gewalt ist 

dabei im Fußball ein komplexes Phänomen, das 

sowohl auf als auch abseits des Spielfelds auftritt und viel-

fältige Formen annehmen kann. Um Gewalt effektiv be-

kämpfen und verhindern zu können, müssen alle Beteilig-

ten ein einheitliches Verständnis davon haben, was unter 

Gewalt verstanden wird. Außerdem muss allen Beteiligten 

klar sein und sie sich darauf verständigen, dass Gewalt zu 

keinem Zeitpunkt und in keiner Form zum Fußballsport da-

zugehört. Dies gilt auch für vermeintlich fußballtypisches 

Verhalten, was unter Gewaltformen subsummiert wird 

(s.u.) und zwischen verschiedenen Gruppen auftreten kann 

(Spieler*innen, Trainer*innen, Zuschauende, Schiedsrich-

ter*innen). Es werden vier Formen von Gewalt unterschie-

den: Psychische Gewalt, Vernachlässigung, Physische/

Körperliche Gewalt und Sexualisierte Gewalt (mit und ohne 

Körperkontakt; Rulofs, 2015; Ohlert et al., 2020). Diese so-

wie weitere theoretische Hintergründe zum Thema Gewalt 

werden im aktuellen Kapitel vorgestellt. 

Innerhalb des Sports erleben Studien zu Folge (Rulofs, 

2022) Personen sehr häufig interpersonale Gewalt. Dabei 

bejahten 70% der Befragten die Aussage inter-

personale Gewalt im Sport erlebt zu haben. 

Die am häufigsten auftretende Gewalt-

form ist die psychische Gewalt gefolgt 

von körperlicher Gewalt. Am seltensten 

trat Vernachlässigung auf. Gewaltfor-

men im Sport treten jedoch selten al-

lein auf. Häufiger erleben Personen, die 

eine Gewaltform erleben auch mindes-

tens eine weitere Gewaltform im Sport. So 

erlebten 16% der Befragten der Studie Safe Sport 

(Rulofs, 2016) sowohl psychische als auch physische und 

sexualisierte Gewalt im Sport. Medial bekannt werden vor 

allem Gewaltvorfälle im (internationalen) Spitzensport. Die 

Studie „Sicher im Sport“ (vgl. Rulofs et al., 2022) zeigt, dass 

Gewaltvorfälle im internationalen und nationalen Spitzen-

sport sehr häufig sind – etwa 80 % der Befragten auf die-

sen Ebenen gaben an, Gewalt im Sport erlebt zu haben. 

Auch im Breitensport berichten rund 70 % der Befragten 

von entsprechenden Erfahrungen. Die Zahlen verdeutli-

chen, dass Gewaltvorfälle auch im Breitensport auftreten 

6Gewalt und Gewaltprävention im Berliner Fußball-Verband 

der Befragten 
haben interpersonale 
Gewalt im Sport erlebt. 

70% 
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und die Prävention von Gewaltvorfällen folglich im Brei-

tensport ebenso große Bedeutung wie im Leistungs- und 

Spitzensport hat. Zudem muss ebenfalls berücksichtigt 

werden, dass die größere Anzahl von Athlet*innen im Brei-

ten- als im Leistungssport angesiedelt ist und Gewaltvor-

fälle im Breitensport in absoluten Zahlen mehr Personen 

betreffen.  

 

Gewalterfahrungen werden von Betroffenen häufig im 

Kontext eines Sportvereins gemacht (Hartill et al., 2021; 

Rulofs et al., 2022). Für das BFV-Gebiet gilt zusätzlich, dass 

Gewalterfahrungen auch im Rahmen des Spielbetriebs ge-

macht werden (Hoffmann, 2023). Im Kontext eines Sport-

vereins finden Gewaltvorfälle sowohl vor, während als 

auch nach Trainingseinheiten und meist auf der jeweiligen 

Sportanlage (Sporthalle, -platz, Duschen, Umkleiden, Be-

handlungsräume) statt. Sowohl während des Trainings 

als auch während des Spielbetriebs sind die Gruppen, von 

denen am häufigsten Gewalt ausgeht, 

die der Spieler*innen (Peer-Gewalt) 

und die der Trainer*innen.  

Gründe dafür, warum gerade der 

Sportkontext in großem Ausmaß von 

Gewalt betroffen ist, sind vielfältig. 

Für Gewaltvorfälle im Rahmen des 

Vereins sind zum einen die sozialen und familiären Struk-

turen der Sportvereine zu berücksichtigen. Viele Personen 

verbringen viel und gerne ihre Freizeit im Sportverein, beim 

Sporttreiben und mit den Personen, die sie im Rahmen des 

Sports kennenlernen. Sportvereine haben oft lange Tra-

ditionen, die sich auch in ihren gewachsenen Strukturen 

widerspiegeln und schwer zu ändern sind. Außerdem sind 

Vereine auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, um 

das Vereinsleben nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern 

auch zu beleben. In Zeiten von Trainer*innenmangel ist 

man oft froh, überhaupt jemanden zu finden, der*die sich 

an die Seite stellt und das Training übernimmt. Dies kann 

dazu führen, dass die Abwägung des Tolerierens grenz-

überschreitenden Verhaltens, um das Trainingsangebot 

weiterhin aufrechterhalten zu können, schwerfällt bzw. zu 

Gunsten des Trainingsangebotes statt eines konsequenten 

Umgangs mit der Grenzüberschreitung ausfällt. Auch sind 

einige grenzüberschreitende Verhaltensweisen (z.B. der et-

was lautere Ton, der „Klaps auf den Po“) weiterhin verbrei-

tet und werden kaum bis gar nicht hinterfragt. Eine Sensi-

bilisierung zu diesen Themen ist für viele Vereine noch zu 

erlangen. Gleichzeitig bestehen im Vereinskontext häufig 

Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien. Sowohl zwi-

schen Trainer*innen und der Vereinsführung (z.B. bezogen 

auf die Anforderungen des Trainings oder den Umfang des 

Engagements), zwischen Trainer*innen und Sportler*in-

nen oder auch innerhalb der Gruppe der Sportler*innen. 

Sportler*innen sind auf das Wissen der Trainer*innen  für 

ihre eigene Weiterentwicklung angewiesen. Trainer*innen 

haben nicht nur die Verantwortung und finale Entschei-

dungsgewalt, sondern dadurch auch große Macht über 

Sportler*innen, z.B. was die Aufnahme in Teams oder Trai-

ningsgruppen sowie Aufstellungen bei Spielen und Wett-

kämpfen angeht. Oft bestehen zwischen Trainer*innen und 

Sportler*innen große Alters- und Wissensunterschiede, 

was Hierarchien ebenso verdeutlicht. 

Innerhalb der Gruppe der Sportler*in-

nen können Hierarchien durch Leis-

tungsunterschiede oder auch soziale 

Unterschiede (z.B. in der Entwicklung 

oder des Gruppenstatus) entstehen. 

Negative Gruppendynamiken tragen 

zu Hierarchien und Abhängigkeitsver-

hältnissen innerhalb einer Gruppe bei. 

Ein weiterer Grund sind ungleiche Geschlechterverhältnis-

se im Sport, insbesondere im Fußball. Die Gruppe der Jun-

gen und Männer ist sehr viel größer als die der Mädchen 

und Frauen. Diese generelle Unterteilung zwischen Frau-

en- und Männersport kann Gewaltvorfälle bedingen. Eben-

so, dass Frauen sehr viel seltener im männlichen Bereich 

(z.B. durch fehlendes Spielrecht im männlichen Senioren-

bereich oder auch als Trainer*innen) anzutreffen sind als 

es andersrum der Fall ist. 

Ein weiterer Aspekt ist die Körperzentriertheit, die dem 

Sport immanent ist. Im Vordergrund steht die Entwicklung 

körperlicher Fähigkeiten, weswegen genau mit diesen ge-

arbeitet wird. Das kann u.a. zur wahrgenommenen Not-

wendigkeit von Körperkontakt, z.B. bei Hilfestellungen 

7Gewalt und Gewaltprävention im Berliner Fußball-Verband 
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oder Partner*innenübungen führen, wodurch Situationen 

für Gewaltanwendung geschaffen u.o. begünstigt werden. 

Darüber hinaus gibt es teilweise strenge Kleidervorschrif-

ten für Sportarten. 

Die Forschung zeigt, dass Faktoren wie Machtungleichhei-

ten, soziale Normen und ökonomische Stressoren signi-

fikant zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Gewalt 

beitragen (Heise, 1998; Krug et al., 2002). Interpersonale 

Gewalt ist dabei im Fußball ein komplexes Phänomen, das 

sowohl auf als auch abseits des Spielfelds auftritt und 

vielfältige Formen annehmen kann. Von körperlichen Aus-

einandersetzungen zwischen Spieler*innen bis hin zu ver-

balen Angriffen und Mobbing innerhalb von Teams oder 

zwischen Fans – die Auswirkungen sind weitreichend und 

können Spieler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen 

und Zuschauende gleichermaßen betreffen. Die Dynamik 

dieser Gewaltformen wird durch die hohe Emotionali-

tät des Sports, gruppendynamische Prozesse und gesell-

schaftliche Faktoren wie Diskriminierung und Rassismus 

beeinflusst. Laut einer Studie der FIFA (2019) sind nicht nur 

aggressive Verhaltensweisen während der Spiele ein Prob-

lem, sondern auch häusliche Gewalt nimmt an Spieltagen 

signifikant zu. Darüber hinaus weisen Forschungsergebnis-

se darauf hin, dass das Verhalten von Fans stark von der 

Anonymität und der Masse beeinflusst wird, was zu einer 

Zunahme von Gewaltakten führen kann (Wann, Melnick, 

Russell & Pease, 2001). Um diesem Phänomen effektiv be-

gegnen zu können, sind umfassende Präventions- und 

Interventionsstrategien erforderlich, die von individueller 

Unterstützung bis hin zu strukturellen Veränderungen rei-

chen.

 

Die vorgenannten Aspekte betreffen vor allem die Sport-

ausübung im Vereinskontext. Für den Spielbetrieb und so-

mit Wettkampfkontext im BFV ist als weiterer Aspekt die 

hohe emotionale Involviertheit der Beteiligten zu nennen. 

Trainingssituationen unterscheiden sich von Wettkampf-

situationen oftmals darin, dass technisch-motorische Ab-

läufe beliebig oft wiederholt werden können, während in 

Wettkämpfen nur ein einziger Versuch zur Verfügung steht 

(Frauscher et al., 2020). Darüber hinaus gibt es ein Wett-

kampfziel, welches erreicht werden soll. Im Fußball ist das 

Gewalt und Gewaltprävention im Berliner Fußball-Verband 
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meist das Gewinnen des Spiels und somit das Erlangen von 

drei Punkten, um im Vergleich zu anderen Teams der glei-

chen Wettbewerbsklasse (Liga) besser zu stehen und somit 

einen höheren Tabellenplatz zu erlangen. Dieser Umstand 

führt dazu, dass ein sportlicher Wettkampf eine Absicht 

der Zielerreichung in einer Person auslöst und die wahr-

genommene Verhinderung dieser Zielerreichung zu Frus-

tration führen kann (Aggressions-Frustrationshypothese, 

Dollard et al., 2013). Frustration gilt als handlungstreibend 

für aggressives Verhalten (Handlungen und Äußerungen), 

die dazu dienen, Hinderungsgründe der eigenen Zielerrei-

chung aus dem Weg zu räumen. Im Rahmen eines Fußball-

spiels zeigt sich diese Aggression häufig in Form von psy-

chischer Gewalt (z.B. Beleidigungen, sowohl gegen Mit- als 

auch gegen Gegenspieler*innen) sowie physischer Gewalt 

(z.B. Nachtreten nach einem Foulspiel, bei dem beide Spie-

ler*innen zu Boden gehen). Eine ähnliche Wirkung haben 

Provokationen im Spiel. Auch Provokationen führen zu ag-

gressivem Verhalten (Habel, 2012). Provokationen werden 

oftmals als persönlicher Angriff wahrgenommen, die oft 

dazu dienen sollen, Unsicherheiten hinsichtlich der Wahr-

scheinlichkeit einer Zielerreichung bei der provozierten 

Person zu schüren. Auch das kann als mögliche Verhinde-

rung der Zielerreichung wahrgenommen werden und folg-

lich zu aggressivem Verhalten führen.  

Gewalt und Gewaltprävention im Berliner Fußball-Verband 

Beispiel Szenario: Kurz vor Ende des Spiels ist noch  

alles offen. Der Trainer des Gästeteams merkt, dass es 

für ihn und sein Team richtig eng wird, die Punkte noch 

einzufahren. Aus Frust und der Drucksituation heraus 

fängt er an, sein eigenes Team aufzufordern, die Heim-

spieler „richtig wegzugrätschen“ da „sie ja eh nichts 

können“. Durch sein Verhalten, die getätigten Aussa-

gen und dem aggressiven und nervösen Auftreten in 

der Coachingzone überträgt er seine Aggressivität, den 

Druck und Frust auf sein Team. Die Gewaltbereitschaft 

steigt, die Spieler steigen härter in die Zweikämpfe 

ein und spielen rücksichtsloser. Das Heimteam lässt 

sich davon ebenfalls anstacheln, da sie den Sieg für 

sich beanspruchen und sich nicht unterkriegen lassen  

wollen. Das Spiel wird hitziger und nach einer gelb/

roten Karten für einen der Gastspieler kommt es zu 

einer Rudelbildung, da der Spieler einen Heimspieler  

beleidigt, während er vom Platz geht. 
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PSYCHISCHE GEWALT

Als Psychische Gewalt sind verbale Äußerungen, Hand-

lungen oder Haltungen zu verstehen, die die psychische 

Gesundheit und/oder geistige/soziale Entwicklung von Per-

sonen beeinträchtigen oder diesen schaden (Anwendung 

auf jegliche Mitmenschen, eigenes Team wie Gegner*innen 

oder Zuschauende). 

Die Grundlage effektiver und effizienter Gewaltprävention 

ist die Kenntnis darüber, welche Formen der interperso-

nalen Gewalt zu berücksichtigen sind. Daher werden im 

Folgenden die Definitionen der relevanten Gewaltformen 

dargelegt. Für den Bereich der Diskriminierungen werden 

gesondert verschiedene Diskriminierungsmerkmale und 

-formen definiert und erklärt. Nachfolgend wird die Be-

deutung eines ganzheitlichen Kinder- und Jugendschutzes 

dargelegt. 

DEFINITIONEN
Es werden vier Formen von Gewalt unterschieden: 

• Psychische Gewalt, 

• Physische/Körperliche Gewalt und 

• Sexualisierte Gewalt (mit und ohne Körperkontakt). 

• Vernachlässigung

Im Folgenden werde alle vier Arten dargestellt und mit Bei-

spielen veranschaulicht. 

Grundlagen der Gewaltprävention 

Art der Grenzüberschreitung Beschreibung

VERBAL

• Beleidigungen & Diskriminierungen 
• Herabsetzende Äußerungen & Vermittlung von Wertlosigkeit 
• Aggressives Anschreien von Personen 
• Drohungen gegen die körperliche Unversehrtheit 
• Extreme Kritik üben, v.a. öffentlich, z.B. vor dem Team 
• Nicht-ernst nehmen von Bedürfnissen 
• �Bagatellisierung von Aussagen („Hab dich nicht so.“, „Das war doch gar nicht so 

gemeint.“) 

NON-VERBAL

• Dauerhaftes Ignorieren von Aussagen (z.B. Ghosting, auch digital) 
• Täter-Opfer-Umkehr
• �Ungleichbehandlung von Spieler*innen (v.a. im Jugendbereich; z.B. Verhalten un-

gleich ahnden) 
• �Beteiligung verbieten (z.B. an Diskussionen, Entscheidungen, etc.; durch Blicke, 

Kopfschütteln, etc. & systematisch Person nicht aufstellen, unabhängig von Leis-
tung) 

• �Unangemessene Trainingsaufgaben stellen und erzwingen (z.B. nicht dem Leis-
tungsstand entsprechende Aufgaben)

• �Jemanden daran hindern, sich frei zu bewegen (z.B. in der Kabine oder auf dem 
Sportplatz absichtlich einschließen) 

• �Ungefragtes und ungewolltes Outing von FLINTA*-Personen oder Fremdzuschrei-
bungen

GRUNDLAGEN DER 
GEWALTPRÄVENTION  
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PHYSISCHE/KÖRPERLICHE GEWALT 

Physische/Körperliche Gewalt umfasst einzelne oder 

wiederholte Handlungen, die absichtlich tatsächliche 

oder potentielle körperliche Schädigungen bei den Be-

troffenen hervorrufen. Auch im Kontext physischer 

Gewalttaten ist es unerheblich welchem Team oder 

welcher Gruppe Schädiger*in und Geschädigte*r angehö-

ren. Jegliche Gewalttat, auch gegen Mitspieler*innen oder 

den*die Trainer*in des eigenen Teams, ist als Gewalttat zu 

verstehen und zu behandeln. 

Art der Grenzüberschreitung Beschreibung

NON-VERBAL

• Erzwungenes Training bei/bis zur völliger Erschöpfung oder bei Verletzungen 
• Schmerzgrenzen nicht ernst nehmen 
• �Straftrainings & dem Leistungsstand nicht entsprechende Trainingsaufgaben (z.B. 

Runden um den Platz rennen und dabei Medizinball über den Kopf halten) 

PHYSISCH

• Schubsen
• Treten (z.B. auch Nachtreten) 
• Mit Gegenständen bewerfen (z.B. auch mit den Ball auf Mitspieler*innen werfen) 
• Schlagen (z.B. auch mit dem Ellbogen, mit der offenen Hand, etc.) 
• Bespucken 
• Würgen 
• Zwicken/Kratzen 
• (zu starkes, langes oder verletzendes) Festhalten/Umklammern 
• An den Haaren ziehen 
• Kopfstoß/Kopfnuss

Grundlagen der Gewaltprävention 

Beispiel Szenario: Der Schiedsrichter wird nach Erteilen 

eines Feldverweises vom Spieler mit der Faust ins Gesicht 

geschlagen. Dadurch erleidet er eine Platzwunde an der 

Schläfe, das Spiel wird abgebrochen und der Schiedsrich-

ter lässt sich im Krankenhaus behandeln. Später berichtet 

der betroffene Schiedsrichter, dass ihn der Angriff sehr er-

schreckt hat und er seit dem Vorfall bei jedem Einsatz Angst 

davor hat, dass ihm nochmal eine Gewalttat angetan wird. 

Seine Motivation, überhaupt Spiele zu pfeifen, hat unter dem 

Gewaltvorfall gelitten und er leitet seitdem weniger Spiele 

Wenn er ein Spiel leitet, ist er sehr vorsichtig und hält lieber 

mehr Abstand zu den Spielern. 
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SEXUALISIERTE GEWALT 

Sexualisierte Gewalt umfasst jegliche sexuellen Handlun-

gen, die einem Menschen aufgedrängt oder aufgezwungen  

werden. Sexualisierte Gewalt wird als Akt der Aggres-

sion und des Machtmissbrauchs verstanden und nicht 

als Handlung zur sexuellen Befriedigung des*der Tä-

ter*in. Es gibt Formen der sexualisierten Gewalt so-

wohl mit Körperkontakt als auch ohne (s.u.; Rulofs, 2015;  

 

 

Ohlert et al., 2020; World Health Organization, 2002). 

Im Folgenden wird diese Gewaltform nicht bzw. nur we-

nig behandelt. Für alle weiteren Informationen zum 

Thema verwenden Sie bitte die Informationen zum Kin-

der- und Jugendschutz des BFV, des Landessportbunds 

Berlin (LSB) oder auch der Deutschen Sportjugend (DSJ).  

Art der Grenzüberschreitung Beschreibung

PSYCHISCH

• Sexuell anzügliche Bemerkungen und Witze
• �Jegliche Kommentare über Kleidung, das Aussehen oder das Privatleben (insbe-

sondere aufdringliche und beleidigende) 
• Sexuell zweideutige Kommentare und Angebote 
• �Fragen mit sexuellem Inhalt, z.B. zum Privatleben, Partnerschaften oder zur Intim-

sphäre (z.B. sexuelle Vorlieben, Kinderwünsche, Jungfräulichkeit, Anzahl der bis-
herigen Sexualpartner*innen (Bodycount), etc.) 

• Berichten eigener Erfahrungen in Bezug auf sexuelle Inhalte 
• �Aufforderungen zu intimen oder sexuellen Handlungen, z.B. „Setz dich auf meinen 

Schoß!“
• Sexualisierte oder unangemessene Einladungen

NON-VERBAL

• Aufdringliches oder einschüchterndes Starren oder anzügliche Blicke 
• Hinterherpfeifen
• Heimliches/ungefragtes Fotografieren
• �Unangemessene und aufdringliche Annäherungsversuche, auch in sozialen Netz-

werken oder auf anderen Wegen
• Präsentieren oder Verbreiten pornografischen Materials
• �Unsittliches Entblößen (z.B. auch sich gegenseitig die Hose runterziehen (Zwangs-

entblößung)) 
• Anwesenheit des*der Trainer*in in den Umkleide- und Duschräumen

PHYSISCH

• �Jede unerwünschte Berührung (Tätscheln, Streicheln, Kneifen, Umarmen, Küssen), 
auch wenn die Berührung scheinbar zufällig geschieht 

• �Wiederholte körperliche Annäherung, wiederholtes Herandrängeln, Versperren von 
Wegen, wiederholt die angemessene körperliche Distanz nicht wahren

• �Körperliche Gewalt sowie jede Form sexualisierter Nötigung bis hin zu Vergewalti-
gung

• (Zu enger/doller) Körperkontakt zu Spieler*innen (z.B. beim Jubeln, Motivieren, etc.)

Grundlagen der Gewaltprävention 

Angelehnt an Werder Bremen 

https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kinderschutz
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kinderschutz
https://www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz
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VERNACHLÄSSIGUNG 

Vernachlässigung ist die wiederholte oder andauernde  

Unterlassung fürsorglichen Handelns durch verantwortliche 

Personen, welches zur Sicherung der seelischen und körper-

lichen Bedürfnisse von Personen, insbesondere Kindern 

und Jugendlichen, notwendig wäre (Rulofs, 2015; Ohlert et 

al., 2020; World Health Organization, 2002). 

Art der Grenzüberschreitung Beschreibung

NON-VERBAL

• �Unzureichende medizinische Versorgung, wenn geboten (Erste Hilfe leisten, Ret-
tungsdienst und/oder Erziehungsberechtigte kontaktieren; emotionale Unterstüt-
zung leisten, z.B. bei weinenden Kindern und Jugendlichen) 

• Fehlende Sicherheitsstandards (erhöhte Gefahrenlage) 
• Generell inadäquate Betreuung 
• Nicht-Wahrnehmen der Aufsichtspflicht 
• Trinkpausen bei hohen Temperaturen verbieten/unterbinden 
• �Bei schlechten Witterungsbedingungen wie z.B. starke Kälte, starker Regen, Gewitter, 

o.ä. v.a. Kinder und Jugendliche überhaupt und wenn dann in kurzen Klamotten trai-
nieren lassen, lange auf der Auswechselbank sitzen lassen, so dass sie auskühlen 

• �Bei unangemessenen Witterungsbedingungen Training durchführen (z.B. bei star-
kem Regen, Gewitter, Sturm, etc.)
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Im Unterschied zur Beleidigung, die eine einzelne Person 

diffamieren oder herabwürdigen soll, bezieht sich Diskri-

minierung (oft) auf eine vermeintliche und/oder unverän-

derliche Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und 

zielt auf die Abwertung dieser Gruppe als Ganzes ab. Dis-

kriminierungen sind damit nicht nur persönliche Angriffe 

– sie reproduzieren gesellschaftliche Vorurteile, fördern 

Ausgrenzung3.

 

Auslöser von Diskriminierungen sind oft Fremdzuschrei-

bungen, also die eigene Annahme über das Vorhandensein 

eines Merkmals aufgrund z.B. des äußeren Erscheinungs-

bildes einer anderen Person. Fremdzuschreibungen über-

schatten dabei häufig das reale Bild und werden meistens 

nicht hinterfragt (beispielsweise siehst du niemandem das 

Geschlecht, Behinderungen oder die Herkunft an. Du siehst 

nicht, ob die Person hören kann.). 

DISKRIMINIERUNG

Grundlagen der Gewaltprävention 

3 Siehe: https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/F

Diskriminierung ist folglich eine Form sozialer Gewalt, 

die Menschen aufgrund bestimmter Merkmale abwertet, 

ausgrenzt oder benachteiligt. Sie verletzt die Würde und 

Gleichwertigkeit von Menschen – nicht immer laut, aber 

tiefgreifend. In der alltäglichen Realität des Amateurfuß-

balls zeigt sich Diskriminierung in abfälligen Kommenta-

ren, übergriffigen Witzen, dem Ausschluss bestimmter 

Personen(gruppen) oder der stillschweigenden Duldung 

von Vorurteilen. Diese Form der interpersonalen Gewalt 

ist nicht nur menschlich verletzend, sondern verstößt auch 

klar gegen die Werte und das Leitbild des BFV sowie gegen 

die RVO (siehe § 46 RVO).

In der RVO des BFV werden folgende Diskriminierungs-

merkmale genannt, die sich am Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) orientieren: 

• �Hautfarbe

• �Sprache

• ��Religion 

• �(soziale) Herkunft

• �Geschlecht oder sexuelle Orientierung

• ��Alter

• ��Behinderung

Im Folgenden werden diese Diskriminierungsdimensionen 

kurz erläutert. Die hier aufgeführten Erläuterungen kön-

nen die Komplexität der Themen nur begrenzt abbilden. 

Sie müssen daher regelmäßig überprüft, erweitert und an 

aktuelle Entwicklungen angepasst werden:

Beispiel Szenario: Hinter der Barriere stehen zwei Zuschauer, vor ihnen amtiert die 

Schiedsrichterassistentin. Durch die Gegebenheiten vor Ort ist nicht viel Platz zwi-

schen Barriere und Seitenauslinie. Da sowieso wenige Zuschauende da sind, kann 

jedes Wort verstanden werden, was die Zuschauer äußern. Die Assistentin ignoriert 

die Kommentare der beiden Zuschauer, wodurch sie sich noch weiter anstrengen, 

ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Als die Assistentin seitwärts läuft, um auf Höhe 

des vorletzten Abwehrspielers zu bleiben, stolpert sie über eine Grasnarbe und 

kann sich im letzten Moment fangen. Daraufhin lachen die Zuschauer und diskri-

minieren sie sexistisch. Die Assistentin fühlt sich gedemütigt und ist verärgert über 

das Verhalten der Zuschauer. Der Tag ist für sie gelaufen. 

Hinweis: Diskriminierungen müssen 
immer gemeldet werden – entweder an 
die Anlaufstelle des Berliner Fußball-
Verbands oder direkt bei der Polizei.

https://form.jotform.com/BFV/meldung
https://form.jotform.com/BFV/meldung
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• �Hautfarbe, Herkunft und Sprache: Menschen werden auf-

grund ihrer (zugeschriebenen) Herkunft, Hautfarbe und/

oder Sprache abgewertet oder ausgeschlossen – z. B. 

durch rassistische Sprache, Stereotype oder die Unter-

stellung „nicht deutsch“ (Fremdzuschreibung) zu sein.

• �Religion und Weltanschauung: Menschen werden auf-

grund ihres Glaubens, ihrer religiösen Praxis oder ihrer 

Weltanschauung benachteiligt – z. B. muslimische Spie-

ler*innen wegen religiöser Praxen (z.B. Fastenbrechen,  

Beten, Kleidungsstücke) oder Spieler*innen durch antise-

mitische Vorurteile aufgrund der Vereinszugehörigkeit.

• �Geschlecht und Geschlechtsidentität: Vor allem FLINTA* 

Personen sind von Sexismus betroffen – etwa, wenn  

ihnen die sportliche Kompetenz abgesprochen oder sie 

sexualisiert werden. Insbesondere trans, inter und nicht- 

binäre Menschen erleben oft Diskriminierung, wenn sie 

z. B. nicht ihrem Geschlecht entsprechend angesprochen 

oder vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.

• ��Sexuelle Identität: Es findet eine Abwertung oder Aus-

grenzung aufgrund einer (vermeintlich) nicht-heterose-

xuellen Identität statt – z. B. homofeindliche Sprüche oder 

das Unsichtbarmachen queerer Identitäten.

• �Alter: Sowohl junge aber vor allem ältere Menschen kön-

nen abgewertet und nicht mehr als kompetent wahrge-

nommen werden – etwa durch Behauptungen wie „Dafür 

bist du zu alt“.

• ��Behinderung/chronische Erkrankung: Menschen mit 

sichtbaren oder unsichtbaren Behinderungen erfahren 

häufig Diskriminierungen und/oder Benachteiligungen 

– z.B. durch fehlende Barrierefreiheit, ungleiche Behand-

lung im Spielbetrieb oder sprachliche Gewalt, die auf die 

Behinderung/chronische Erkrankung/Optik abzielt.

Diese Dimensionen können in unterschiedlichster Form 

und Ausprägung auftreten. Dabei überschneiden sie sich 

häufig, das nennt sich intersektionale Diskriminierung –  

z. B. wenn eine Frau gleichzeitig rassistische und sexisti-

sche Diskriminierung erfährt. Umso wichtiger ist eine auf-

merksame, reflektierte Haltung, die alle Formen von Aus-

grenzung ernstnimmt und sich klar dagegen positioniert. 

Dies gilt auch für Diskriminierungsdimensionen, die bisher 

nicht in der RVO benannt sind, wie z.B. Klassismus.

Fußball, im Amateur- wie auch im Profisport, ist ein Ort, an 

dem Diskriminierungen immer wieder auftreten. Diese haben 

auf die Betroffenen weitreichende Auswirkungen. Sie rei-

chen von erschwertem Zugang zu Ressourcen (z.B. Vereins-

mitgliedschaften, Startaufstellungen, etc.) bis zu geringerer 

Lebenszufriedenheit und gesundheitlichem Wohlbefinden, 

Wohlbefinden im Verein sowie fehlender langfristiger Moti-

vation. Der Vorstand deines Vereins sollte euch Trainer*in-

nen und allen anderen Beteiligten u.a. klare Handlungsemp-

fehlungen zum Umgang mit diskriminierender Sprache und 

Handlungen im Vereinskontext geben. Frage deinen Vorstand 

aktiv nach diesen Empfehlungen und fordere sie ein. Hand-

lungsempfehlungen geben dir Sicherheit im Umgang mit 

verschiedenen Situationen im und um das Training. 

Grundlagen der Gewaltprävention 16

4 FLINTA* = Frauen, Lesben, inter, trans, nicht-binäre und agender Personen

Beispiel Szenario: Ein Schwarzer Spieler wird von weißen  Gegenspielern aufgrund sei-
ner Hautfarbe diskriminiert. Die Diskriminierung nimmt der Schiedsrichter der Partie 
nicht wahr. Dieser sieht jedoch, wie der Schwarze Spieler aus Frust und Verletztheit 
den diskriminierenden Spieler zurückschubst und auffordert, mit seinem Verhalten 
aufzuhören. Dafür erhält der discriminierte Spieler den Feldverweis und wird im Nach-
gang für mehrere Spiele gesperrt. Der Spieler ist sehr frustriert darüber, dass er eine 
Strafe erhält und nicht spielen darf, obwohl er sich nur gegen die Gewaltanwendung 
ihm gegenüber gewehrt hat. Er ist sehr verunsichert, wie er zukünftig mit Provokatio-
nen und Diskriminierungen umgehen soll, um keine weitere Strafe zu erhalten. Das 
Vorgehen, dass der diskriminierende Spieler keine Strafe erhält, empfindet er als sehr 
unfair und es zeigt ihm, dass er nicht ausreichend auf dem Platz geschützt ist. Als er 
wieder spielen darf, fährt er nur mit einem mulmigen Gefühl im Bauch mit. 

https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/glossar-detail/begriff/klassismus 
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1018888
https://www.idaev.de/recherchetools/glossar/glossar-detail/begriff/flinta-finta
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CHECKLISTE DISKRIMINIERUNGEN

Erweitert kann zudem eine Checkliste helfen, um erste Schritte hin zu diskriminierungsfreien Strukturen und einer respekt-

vollen und inklusiven Vereinsarbeit zu schaffen: 

  Eigene Aussagen und Handlungen selbstkritisch hinterfragen, reflektieren und externes Feedback einholen.

  �Divers aufgestellte Vorstands- und Führungsstrukturen im Verein fördern, strukturelle Mechanismen von Diskriminie-

rung werden im eigenen Verein hinterfragt

  �Betroffenenperspektiven ernst nehmen, sichtbar machen und aktiv einbinden. 

  �Klares Leitbild und Werte gegen Diskriminierungen und Gewalt entwickeln und kommunizieren.

  �Alle Mitglieder (Spieler*innen, Trainer*innen, Eltern, Vorstand etc.) kennen und unterstützen diese Werte.

  �Eine Vertrauensperson oder Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsfälle einrichten.

  �Informationen zu externen Melde- und Beratungsstellen im Verein zugänglich machen.

  �Der Vorstand stellt Kontakt- und Meldestrukturen des Berliner Fußball-Verbands sowie relevanter Institutionen (z. B. 

Polizei) transparent bereit.

  �Einen geschützten Raum für internen Austausch, Reflexion und Weiterbildung schaffen.

  �Trainer*innen, Betreuer*innen und Funktionäre erhalten regelmäßig Fortbildungen zu Antidiskriminierung und Vielfalt.

  �Engagierte zu Multiplikator*innen für diskriminierungssensible Vereinsarbeit qualifizieren.

  �Bildungsangebote und Netzwerke mit lokalen Trägern und Communities ermöglichen. 

  �Trainingszeiten, Räumlichkeiten und Angebote sind möglichst barrierefrei gestaltet.

  �Der Vorstand bemüht sich aktiv um eine diverse Vereinslandschaft und leichte Zugänglichkeit (z. B. durch mehrsprachige 

Flyer, niedrigschwellige Beiträge).

  �Die Vereinskommunikation (Website, Social Media, Aushänge) zeigt Vielfalt und Inklusion sichtbar.

  �Inkludierende und diskriminierungsfreie Sprache wird gefördert, z.B. durch Gendern.

Grundlagen der Gewaltprävention 17
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KINDER- UND JUGENDSCHUTZ 

Kinder und Jugendliche unterliegen besonderen Schut-

ze, insbesondere im Sportumfeld. Es ist wichtig und un-

bedingt notwendig, dass sich jeder Verein, der minder-

jährige Spieler*innen in seinen Teams einsetzt, sich über 

die besonderen Anforderungen an den Kinder- und Ju-

gendschutz im Klaren ist und diese umsetzt. Unter den 

Kinder- und Jugendschutz fallen auch alle Formen der 

interpersonalen Gewalt wie oben aufgeführt. Vor allem 

der Schutz vor Gewalt kommt im Fußball eine besondere 

Bedeutung zu. Dieser ist in den UN-Kinderrechten festge-

schrieben. Alle Erwachsenen sind verpflichtet und dazu 

angehalten, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Kin-

der und Jugendliche vor Gewalt zu schützen. 

Als Vorstand hast du eine besondere Verantwortung für 

die Kinder und Jugendlichen deines Vereins. Es gibt ver-

schiedene Seiten, die zahlreiches Informationsmaterial 

bereithalten. Von dir als Funktionär*in sowie auch von 

deinen Trainer*innen wird erwartet, das Wissen rund um 

das Thema Kinder- und Jugendschutz stets aktuell zu hal-

ten und die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen und zu 

berücksichtigen. 

Idealerweise hat dein Verein ausgebildete Kinder- und 

Jugendschutzbeauftragte, die das Feld professionell ab-

decken. Kinder- und Jugendschutzbeauftragte sind auch 

Voraussetzung für das verpflichtende LSB Berlin-Kinder-

schutzsiegel. Diese Ansprechpersonen müssen im gesam-

ten Verein bekannt sein und regelmäßig bekannt gemacht 

werden, sowohl bei den Kinder- und Jugendlichen selbst 

wie auch bei deren Bezugspersonen und Erziehungsbe-

rechtigten sowie den Vereinstrainer*innen. Etabliere dazu 

die Praxis, dass die Kinder- und Jugendschutzbeauftragtes 

des Vereins z.B. zu Beginn der Saison, die Teams besu-

chen und sich vorstellen. Sie können die Kinder und Ju-

gendlichen über die Ansprechpersonen bei Bedenken und 

Fragen informieren (z.B. auch Trainer*innen, Vertrauens-

personen, etc.). Achte auch darauf die Information über 

die Vereins-Kinder- und Jugendschutzbeauftragten im 

DFBnet stets aktuell zu halten und aktuelle Kontaktin-

formationen zu hinterlegen. Informiere die Kinder und Ju-

gendlichen deiner Teams proaktiv über ihre (Kinder)Rech-

te sowie über das Verhalten, welches z.B. Trainer*innen 

(nicht) zeigen dürfen (vgl. Ehrenkodex des BFV (s.u.) sowie 

Gewaltpräventionsleitfaden für Trainer*innen des BFV). 

Beispiel Szenario: In einer D-Jugend zwingt der Trainer die Kinder 

dazu, nach dem Training vor Ort zu duschen und verlangt, dass 

sie dies ohne Badebekleidung tun. Er selbst ist nicht anwesend. 

Einer der Betroffenen berichtet, nachdem er das Team und den 

Verein verlassen hat, dass es während der Duschsituationen 

immer wieder zu Gewalt unter den Kindern kam. Es wurde sich 

über die Körper und Geschlechtsteile der anderen Kinder lustig 

gemacht und die weniger beliebten Kinder wurden von größeren 

in die Ecke gedrängt und auf den Fliesenboden geschubst. Er ist 

nur noch ungerne und immer seltener zum Training gegangen. 

Im neuen Verein fühlt er sich wohl, kann zu Hause duschen und 

die Trainer*innen achten darauf, dass die Kinder fair und sicher 

miteinander umgehen. 

https://www.kinderrechte.de/
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kinderschutz/kinderschutzschulungen
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kinderschutz/kinderschutzschulungen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/lsb-kinderschutzsiegel
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/lsb-kinderschutzsiegel
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Im Falle, dass sich Kinder und/oder Jugendliche an Ver-

trauenspersonen des Vereins mit Bedenken oder Meldun-

gen wenden, ist es wichtig, dass ihr 

diese Meldungen ernst nehmt und 

konsequent bis zu einer Aufklärung 

verfolgt. Gerne unterstützen dabei 

auch die Kinder- und Jugendschutz-

beauftragten des BFV. Der vorliegen-

de Leitfaden widmet sich vornehm-

lich der Prävention und weniger den 

Themen der Intervention oder gar Aufarbeitung. Zu die-

sen Themen findest du auf der Homepage der Deutschen 

Sportjugend (DSJ) umfangreiche Informationen und Leit-

fäden. 

Zum Thema der erweiterten polizeilichen Führungszeug-

nisse findest du weiter hinten in diesem Leitfaden weiter-

führende Informationen. 

Zusätzlich sollte jede*r Funktionsträger*in (inklusive Trai-

ner*innen) des Vereins den Vereinsehrenkodex des BFV 

unterschreiben. Als Vorstand seid ihr in der Verantwor-

tung, darauf zu achten, dass die Punkte und Vorgaben 

des Ehrenkodex eingehalten und umgesetzt werden (für 

konkrete Beschreibungen siehe auch Gewaltpräventions-

leitfaden für Trainer*innen des BFV). Thematisiere den 

Ehrenkodex regelmäßig auf Sitzungen im Verein (z.B. Vor-

standssitzungen, Trainer*innensitzungen, etc.), um die 

Sensibilisierung für korrektes und nicht korrektes Verhal-

ten aufrecht zu erhalten. Diese Sitzungen solltet ihr auch 

nutzen, um ggf. aufgetretenes Fehlverhalten zu bespre-

chen. Dabei muss es nicht zwingend der Fall sein, dass das 

Fehlverhalten in eurem Verein aufgetreten ist. Es kann 

auch sein, dass ihr von einem Vorfall z.B. über die Medien 

Kenntnis erlangt und diesen Vorfall 

präventiv besprecht. Der Fokus sollte 

darauf liegen, zu besprechen, wie ihr 

vorgeht sollte ein solcher oder ähn-

licher Fall in eurem Verein auftreten. 

Weitergehende Materialien und In-

formationen zum Kinder- und Ju-

gendschutz findest du hier: 

• BFV

• LSB Berlin 

• Deutscher Fußball-Bund (DFB)

• Deutsche Sportjugend (DSJ)

• Kinderschutzbund Berlin 

Außerdem sollten deine Trainer*innen sowie du selbst 

ebenfalls, die Meldemöglichkeit von Vorfällen beim BFV 

kennen und nutzen. Gerne beraten wir bei Verdachtsfällen 

oder Fragen jederzeit. Melde dich dazu bei den Kinder- und 

Jugendschutzbeauftragten des BFV. 

Unter den Kinder- und Jugendschutz fallen auch alle For-

men der interpersonalen Gewalt (Gewalt gegen andere 

Personen) wie oben aufgeführt. Gleichzeitig gilt der be-

sondere Schutz der Kinder und Jugendlichen. Dement-

sprechend gelten alle folgenden Präventionsmaßnahmen 

dieses Leitfadens ebenso für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen. Gewaltverhalten ist weder im Erwachse-

nenbereich noch im Bereich der Kinder und Jugendlichen 

zu akzeptieren oder zu tolerieren. 

Als Vorstand hast du eine 
besondere Verantwortung für 
die Kinder und Jugendlichen 

deines Vereins.

https://www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz
https://www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz#c496
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kinderschutz/kinderschutzschulungen
https://www.dfb.de/kinder-und-jugendschutz
https://www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz
https://kinderschutzbund.de/
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/ansprechpersonen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/ansprechpersonen
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HALTUNG ENTWICKELN 

Derzeit werden im Fußball Gewaltvorfälle noch von zu 

vielen Trainer*innen und Spieler*innen als Teil des Fuß-

balls akzeptiert und bisweilen sogar gefördert, z.B. indem 

das eigene Team dazu aufgefordert wird „die Gegner um-

zuhauen“. Diese Einstellung suggeriert, dass Gewalt zum 

Spiel dazugehört. Gewaltprävention basiert jedoch auf der 

klaren Gegenhaltung Gewalt aktiv entgegenzuwirken. Das 

gilt auch für vermeintlich „milde Gewalt“ wie Trashtalk 

oder Nachtreten aus Frust. Die gewaltpräventive Haltung 

bedeutet FairPlay zu fördern und zu fordern. Aber auch in 

anderen Situationen, z.B. im Jugendtrainingsbetrieb kommt 

es zu Situationen, in denen Beleidigungen als Teil des gän-

gigen Umgangs unter Jugendlichen akzeptiert werden. Dies 

führt dazu, dass gewaltvolle Verhaltensweisen im Fußball 

als „normal“ angesehen werden, die es qua Definition nicht 

sind und nicht sein dürfen. Folglich gilt es, eine gewaltab-

lehnende Haltung selbst zu entwickeln, sich entsprechend 

zu verhalten, die Haltung bei den Vereinsmitgliedern zu 

fördern und das Verhalten von ihnen einzufordern. Diese 

gewaltablehnende Haltung beinhaltet auch, dass im Verein 

eine Kultur entwickelt wird, in der hingeschaut wird, in der 

zugehört und ernst genommen wird und in der auch Fehler 

als Entwicklungschancen angesehen werden. 

Dabei können folgende Maßnahmen unterstützen: 

• �Es ist wichtig, die Werte des Miteinanders im Verein zu 

definieren. Achtet bei der Formulierung darauf, dass eure 

Vereinswerte mit den Regeln und Vorgaben des (Fußball)

Sports vereinbar sind. Verwendet die Respekt Charta 

  �des BFV und den BFV-Verhaltenskodex (siehe folgendes 

Unterkapitel) als Grundlage. Es ist wichtig gleichzeitig 

auch zu formulieren, welches Verhalten für eure Mit-

glieder daraus folgt. Sport-, Verbands- und Vereinswerte 

entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn sie nicht nur an-

erkannt, sondern im täglichen Handeln gelebt werden. Es 

benötigt interne Strukturen, wie Werte und deren konse-

quente Umsetzung, um die eigene Haltung nachvollzieh-

bar und glaubhaft zu vermitteln. 

• �Alle Vorstandsmitglieder sowie Funktionsträger*innen 

des Vereins sollten die Werte des Vereins zu jeder Zeit 

vorleben und sich klar und öffentlich gegen Gewalt posi-

tionieren. Das bedeutet auch, die Vereinshaltung auf dem 

Vereinsgelände für alle sichtbar zu veröffentlichen, z.B. 

im Schaukasten oder in Form von Bannern, Plakaten, Fly-

ern und Aufstellern sowie als Trikotflock, das Tragen von 

Armbinden, etc. 

• �Alle Mitglieder des Vereins und insbesondere ihr als Vor-

stand solltet klar wissen, welches Verhalten in Ordnung 

ist, und welches nicht. Das nicht zu tolerierende Verhalten 

im Miteinander muss eindeutig definiert und allen Perso-

nen zugänglich gemacht werden. Du findest Beschreibun-

gen in diesem Leitfaden unter den Definitionen der vier 

Gewaltformen. Verwende dafür zusätzlich den BFV-Ver-

haltenskodex (siehe folgendes Unterkapitel). 

• �Als Verein solltet ihr eine eigene, interne Richtlinie auf-

stellen, wie ihr mit auftretender Gewalt der eigenen Mit-

glieder umgeht, diese konsequent verfolgt und umsetzt. 

Um Gewalt gegen andere Personen zu verhindern, müssen 

verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die ganzheit-

lich wirken. Insbesondere müssen Maßnahmen ergriffen 

werden, die den Verantwortlichen Handlungssicherheit 

geben, um Gewalt präventiv zu begegnen oder im Falle 

eins Gewaltvorfalls richtig und zielorientiert zu agieren. Im 

Folgenden sind zwei Präventionsbereiche aufgeführt. Der 

erste Bereich beschreibt die notwendige Sensibilisierung 

handelnder Personen für Recht und Unrecht sowie die ge-

nerelle Haltung, die von Verantwortlichen gefordert ist, um 

Gewalt effektiv vorzubeugen. Der zweite Abschnitt geht auf 

konkrete Handlungsmaßnahmen innerhalb des Vereins ein. 

Präventionsmaßnahmen

PRÄVENTIONSMAßNAHMEN
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KONKRETE HANDLUNGSMASSNAHMEN  

Neben den o.g. Haltungshinweisen auf Basis von Werten 

und Regeln, gibt es weitere konkrete Handlungsmaßnah-

men, um sich aktiv gegen Gewalt zu stellen. Diese werden 

im Folgenden dargestellt: 

• �Etablierung einer geschulten Ansprechperson zu allen 

Gewaltformen in allen Altersstufen, an die sich alle Be-

teiligten (Betroffene, Beschuldigte, Bystander, etc.) bei 

Verdachtsmomenten oder konkreten Vorfällen wenden 

können 

• �Anonyme Meldewegen etablieren, z.B. durch Einrichtung 

eines anonymen Postfaches, Hinweisgebersystems, etc. 

• �Festlegung und Durchsetzung vereinsinterner Konse-

quenzen bei Verstößen gegen geltendes Recht (Zivilrecht 

sowie Sportrecht) oder Verstößen gegen den Verhaltens-

kodex (s.u.) des Vereins. Dazu gehört auch, die festgeleg-

ten Konsequenzen des Sport- und/oder Verbandsgerichts 

nicht nur nicht kleinzureden, sondern anzuerkennen und 

konsequent umzusetzen. Auch während des Prozesses 

der Gerichtsverfahren und -verhandlungen wird von den 

Vereinsmitgliedern eine vollumfassende Mitarbeit und 

Bereitschaft zur Aufklärung der gemeldeten Verhaltens-

weisen gefordert, um zu zeigen, dass auch vereinsseitig 

Verantwortung für das im Raum stehende Verhalten 

übernommen wird. 

• �Regelmäßige Besprechung vergangener Gewaltvorfälle 

der eigenen Teams im Rahmen von Trainer*innen- oder 

Vorstandssitzungen mit dem Ziel aus den vergangenen 

Vorkommnissen zu lernen und zukünftig ähnliche Situa-

tionen zu verhindern. Idealerweise wird auf jeder Sitzung 

das Thema der Prävention interpersonaler Gewalt, sowohl 

im Kindes- und Jugendalter wie auch im Erwachsenenbe-

reich thematisiert werden. Vor allem die Vorbildwirkung 

der Trainer*innen sollte regelmäßig thematisiert und ein-

gefordert werden. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll und 

wichtig die Kinder- und Jugendschutzbeauftragten der 

Vereine zu den Sitzungen einzuladen und mit einzubezie-

hen. Diese Sitzungen sind der Ort, an denen die Selbst-

reflexion der handelnden Akteur*innen gefördert und 

eingefordert werden muss sowie eine generelle Selbst-

reflexion der Umsetzung der gewaltablehnenden Haltung 

innerhalb des Vereins stattfindet. 

• �Nachreflexion von Gewaltvorfällen in den betroffenen 

Teams oder sogar allen Teams (ggf. einer Altersstufe) mit 

dem Ziel, alle Personen von der einen Situation lernen zu 

lassen und zukünftig ähnliche Situationen zu verhindern. 

• �Umsetzung aller gewaltpräventiver Maßnahmen auch im 

Trainingsbetrieb und neben dem Platz (z.B. Unterbindung 

von Beleidigungen). 

• �Das LSB-Kinderschutzsiegel erlangen 

Beispiel Szenario: Zwei Zuschauer bepöbeln und beleidigen über die gesamte Halb-

zeit den Spieler, der direkt vor ihnen auf der Außenbahn läuft. Die Zuschauer kommen 

vom gegnerischen Verein. Der Platz ist so gebaut, dass sie zwar hinter der Barriere 

stehen und somit dennoch nur ca. einen Meter vom Spielfeldrand entfernt sind. Der 

Spieler kriegt alle Kommentare und Beleidigungen mit. Dadurch, dass der Schiedsrich-

ter allein amtiert, ist es ihm gar nicht möglich alles mitzubekommen. In diesem Fall 

leider auch nicht die Beleidigungen und Kommentare aus dem Zuschauendenbereich. 

Der Spieler weiß, dass er die Zuschauer am besten einfach ignoriert. Die Kommentare 

über seine Leistung und die Beleidigungen seines Vereins sowie von ihm persönlich 

treffen und verletzten ihn. Er fühlt sich hilflos und ausgeliefert. Der Schiedsrichter 

greift nicht ein, da er keine eigene Wahrnehmung von der Situation hat und die Trai-

ner des gegnerischen Vereins behaupten, die Personen nicht zu kennen, als er seinen 

eigenen Trainer bittet, mit den gegnerischen Trainern über die Vorfälle zu sprechen. 
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VERHALTENSKODEX 

Die Basis für einen Verhaltenskodex sind gemeinsamen 

Werte, wie sie in der Respekt-Charta des BFV festgehalten 

sind. Eine Möglichkeit und Grundlage der Übersetzung des 

wertebasierten Handelns in konkrete, praktische Hand-

lungsanweisungen stellt der Vereinsehrenkodex des BFV 

dar. Der Kodex beinhaltet Verhaltensempfehlungen, die 

nicht nur im Kinder- und Jugendschutz relevant sind. Die-

se Verhaltensempfehlungen sind die generelle Grundlage 

gewaltpräventiven Handelns im Verein, auch im Erwach-

senenbereich. Der BFV-Kodex kann hier eingesehen wer-

den. Zur Förderung des gewaltfreien Miteinanders muss 

jede*r Funktionsträger*in den Kodex zu Beginn der Tätig-

keit unterschreiben. Der Verein hat dadurch eine konkrete 

Grundlage, gemeldetes Fehlverhalten aufzuarbeiten und 

vereinsintern zu sanktionieren. Der Verhaltenskodex liefert 

eine erste Handlungsleitlinie für Verantwortliche, die ihnen 

Sicherheit im korrekten Umgang mit verschiedenen poten-

ziell gewaltbelasteten Situationen gibt. Nachdem Funk-

tionsträger*innen den Kodex unterschrieben haben, muss 

und kann von ihnen erwartet werden, die Verhaltensvorga-

ben einzuhalten und umzusetzen. Im Falle eines Verstoßes 

gegen den Kodex muss dieses Verhalten vereinsintern auf-

gearbeitet werden. Der Kodex muss regelmäßig auf Sitzun-

gen (z.B. Vorstandssitzung, Trainer*innensitzung) themati-

siert werden, um das Einhalten bzw. Umsetzen des Kodex 

zu reflektieren. 

Der Kodex stellt keine abschließende Liste potenziellen ge-

waltsamen Verhaltens dar. Die Punkte, die darin aufgeführt 

sind die gemeinsame Basis des gewaltfreien Miteinanders 

aller Berliner Fußballvereine. Der Kodex stellt das erwart-

bare Minimum an jede*n Einzelne*n dar. Die Punkte des 

Kodex können individuell durch die Vereine um weitere Re-

geln und Punkte ergänzt, jedoch nicht reduziert, gänzlich 

abgelehnt oder inhaltlich verändert werden. 

EINFORDERUNG DER ERWEITERTEN POLIZEILICHEN FÜH-

RUNGSZEUGNISSE

Die Vorlage erweiterter polizeilicher Führungszeugnisse 

(epF) ist ein maßgebliches Instrument der Prävention. Als 

Vorstand trägst du die Verantwortung für die Personen, die 

du beschäftigst und denen du die Kinder und Jugendlichen 

aber auch die Erwachsenen in deinem Verein anvertraust. 

Keine Führungszeugnisse einzufordern, ist daher eine Ver-

nachlässigung deiner Verantwortung. 

• �Fordere von allen Personen im Verein, die eine offizielle 

Tätigkeit haben, ein epF ein (z.B. Trainer*innen, Vorstands-

mitglieder, Betreuer*innen, Kinderschutzbeauftragte, etc.) 

• �Schreibt in eurer Vereinsordnung fest, dass die epF ein-

gefordert werden und regelmäßig vorgelegt werden müs-

sen. Legt gleichzeitig über die Ordnung den Turnus der 

regelmäßigen Vorlage fest (z.B. an die Vorstandswahlen 

geknüpft). Es ist die Verantwortung des Vorstands, die Re-

gelung einzuhalten und auch einzufordern. 

• �Dokumentiere die Einsicht der epF nach den Vorgaben 

der „Handlungsempfehlungen epFs im BFV“ 

      - �Dazu muss eine Person festgelegt werden, die diese 

Dokumentation vornimmt und bei der als Konsequenz 

die epF (im Original) eingereicht werden müssen. Die-

se Person muss durch den Vorstand berufen werden. 

Die Person kann aus dem Vorstand selbst kommen, 

muss aber nicht. Die Person muss als absolut vertrau-

enswürdig gelten und eine gewissenhafte Arbeitswei-

se vorweisen. 

      - �Die Dokumentation der Einsichtnahme (wichtig: nicht 

die Original-Dokumente) muss entsprechend ver-

schlüsselt und gesichert gespeichert bzw. abgelegt 

werden (z.B. passwortgeschützte Ordner, Tresor, etc.). 

      - �Eine Entscheidung über die Beschäftigung einer Per-

son mit Eintragungen im epF könnt nur ihr als Vor-

stand, auf Grundlage eurer Satzungen und Ordnungen 

treffen. Dafür muss die dokumentierende Person sich 

proaktiv an den Vorstand wenden, und die Information 

über das epF mit Eintragungen weiterleiten. 

• �Sollte ein epF Eintragungen aufweisen, handle ebenfalls 

nach den Vorgaben und Hinweisen der „Handlungsemp-

fehlung epFs im BFV“. Nimm eine ernste und kritische Ein-

https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/schutzmassnahmen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/schutzmassnahmen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/kinder-jugendschutz/schutzmassnahmen


24Präventionsmaßnahmen

KONKRETE HANDLUNGSMASSNAHMEN

schätzung der Eintragungen vor. 

      - �Bei Eintragungen von Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung oder vergleichbare Straftaten an 

Minderjährigen muss im Verein eine Null-Toleranz Li-

nie gezeigt und konsequent eingehalten werden. 

      - �Unter keinen Umständen darf eine potenzielle Gefähr-

dung wissentlich toleriert werden. Auch nicht dann, wenn 

dadurch ein zusätzliches Team eröffnet werden könnte 

oder eine Person sich durch gute Leistungen oder ho-

hem Engagement im Verein verdient gemacht hat. 

Für Beratungen und bei Fragen wende dich jederzeit an die 

Anlaufstelle gegen Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle 

des BFV: anlaufstelle@berlinerfv.de oder https://www.berli-

ner-fussball.de/soziales/meldungen-von-kinderschutz-ge-

walt-und-diskriminierungsfaellen/ 

WEITERBILDUNG UND 

QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN 

Damit der Verein sich aktiv gegen Gewalt stellen kann, ist 

es wichtig, dass alle Vereinsmitglieder Gewalt erkennen 

und als solche auch benennen können. Dazu müssen inner-

halb des Vereins regelmäßig Angebote selbst geschaffen 

und organisiert oder zumindest Informationen zu aktuell 

stattfindenden Angeboten geteilt werden. Auch du als Vor-

standsmitglied und Vorbild solltest regelmäßig an diesen 

Qualifizierungen teilnehmen. 

Fehlende Kenntnis der Fußballregeln oder auch die unter-

schiedliche Wahrnehmung von Situationen sowie Auf-

fassung und Auslegung der Regeln sind häufige Konflikt-

punkte während Spielen. Daher ist es wichtig, dass die 

Trainer*innen die Grundlagen der Fußballregeln kennen 

sowie ein Grundverständnis entwickeln, wie Schiedsrich-

ter*innen Entscheidungen treffen. Daher sind regelmäßige 

Regelkundeschulungen eine wichtige Grundlage, auch für 

Trainer*innen und Spieler*innen. 

Der Vorstand hat eine aktive Rolle darin, die Vereinsmit-

glieder zu befähigen und in ihrer Handlungssicherheit zum 

Thema Gewaltprävention zu stärken. Dies kann durch die 

folgenden Punkte umgesetzt werden: 

• �Verweisung auf Informationsmaterialien auf der BFV-Ho-

mepage zu den verschiedenen Gewaltformen sowie den 

Präventionsmöglichkeiten. 

      - �Auch für Trainer*innen hat der BFV einen Gewaltpräven-

tionsleitfaden mit expliziten Handlungsanweisungen. 

• �Schulungen und Workshops für Vorstandsmitglieder, 

Trainer*innen, Erwachsene im Verein, Betreuer*innen 

und/oder Erziehungsberechtigte. Schulungen werden re-

gelmäßig wiederholt und aufgefrischt, so dass ein einheit-

liches Verständnis verstetigt wird. 

• �Anti-Gewaltkurse mit dem Trainer*innenteam sowie ein-

zelnen Teams. Diese Kurse vermitteln auch potenziell Be-

troffenen, was Recht und Unrecht ist und wie sie selbst 

dazu beitragen können, den Fußballplatz zu einem siche-

ren Ort für alle zu gestalten. 

• �Teilnahme aller Trainer*innen und Funktionär*innen an 

BFV-Qualifizierungsmaßnahmen, zur Erlangung von Zer-

tifikaten und Lizenzen sowie deren Verlängerungen durch 

Teilnahme an Fortbildungen. Diese sollten durch die Ver-

einsführung als verpflichtend deklariert werden. Auch der 

Vereinsvorstand sollte sich kontinuierlich im Thema der 

Gewaltprävention fortbilden. 

• �Führt im Vorfeld einer jeden Saison eine Regelkunde-

schulung mit allen Trainer*innen und den jeweiligen 

Teams durch. Diese können z.B. durch die vereinseigenen 

Schiedsrichter*innen durchgeführt werden. Alternativ 

können diese auch beim Verband (schiedsrichter@ber-

linerfv.de) gebucht werden. Regelkundeausweise haben 

auch weitere Vorteile, wie z.B. die Bevorzugung bei der 

Übernahme von Spielleitungen, wenn kein*e Schiedsrich-

ter*in angesetzt ist (laut BFV-Spielordnung  §23). 

• �In jedem Team muss der Dreistufen Plan sowie das 

STOPP-Konzept (Punkt. 13) besprochen werden. Es ist es-

sentiell, dass diese beiden Konzepte allen Trainer*innen 

und Spieler*innen bekannt sind, sodass sie effizient um-

gesetzt werden können. 

mailto:anlaufstelle%40berlinerfv.de?subject=
https://www.berliner-fussball.de/soziales/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-und-diskriminierungsfaellen/ 
https://www.berliner-fussball.de/soziales/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-und-diskriminierungsfaellen/ 
https://www.berliner-fussball.de/soziales/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-und-diskriminierungsfaellen/ 
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/qualifizierung/schiedsrichterinnen/weiterbildung#:~:text=In%20dieser%20Ausbildung%20mit%20ca,nicht%20ausgebildeten%20Personen%20zu%20leiten.
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
mailto:schiedsrichter%40berlinerfv.de?subject=
mailto:schiedsrichter%40berlinerfv.de?subject=
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Der_BFV/3_-_SpO_-_Spielordnung_1._Juli_2025.pdf
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Spielbetrieb/SR-Anweisungen_2024_25_240630_003455.pdf
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Spielbetrieb/SR-Anweisungen_2024_25_240630_003455.pdf
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PRÄVENTIVE 
DEESKALATIONSMASSNAHMEN 

Verhaltensregeln auf der Sportanlage

Verhaltensregeln sind in der Sportanlagen Nutzungsver-

ordnung (SPAN) des Senats festgeschrieben. Zusätzlich 

könnt ihr auch eigene Regeln aufstellen oder die Materia-

lien des DFB verwenden. Jegliche zusätzliche Regeln müs-

sen mit der SPAN vereinbar sein. Das heißt, sie dürfen nicht 

Verhaltensweisen erlauben, die die SPAN untersagt. Alle 

Regeln sollten gut sichtbar und präsent sein, um jeder-

zeit darauf hinweisen zu können, z.B. durch gut sichtbare 

Plakate, Aufsteller, o.ä.. Achte als Funktionär*in aktiv dar-

auf, dass die geltenden Regeln auf den Sportplätzen auch 

eingehalten werden. Macht die Sportplätze gemeinsam zu 

einem sicheren Ort für alle Personen. 

Ansprechperson für Betroffene

Zusätzlich raten wir an, eine sichtbar gekennzeichnete und 

geschulte Ansprechperson für Betroffene bei Spieltagen 

anwesend zu haben. Diese Person muss vereinsinterne 

Abläufe sowie Abläufe des Spieltages auf der Heimanlage 

kennen, um handlungsfähig zu sein. Außerdem muss den 

Anwesenden bekannt gemacht werden, welche Aufgabe 

die gekennzeichnete Person hat (z.B. Weste mit Aufschrift). 

Ideal ist eine Awarenessperson bzw. ein Awarenessteam, 

die auf Grundlage eines Awarenesskonzeptes des Vereins 

handeln. 

Schutz für Spielpartner*innen und Schiedsrichter*innen 

sicherstellen 

Es ist die Aufgabe des Vereins, den ausreichenden Schutz von 

Spielpartner*innen und/oder Schiedsrichter*innen herzustel-

len. Dazu gehört die Anweisungen des BFV umzusetzen: 

• Ordnerdienst stellen, 

• Ansprechperson für Schiedsrichter*innen stellen

• �Keine gefährlichen Gegenstände mitbringen und/oder ver-

wenden bzw. von der Anlage entfernen 

• Eingreifen, sobald eine Situation droht zu eskalieren 

• �Sich an die Respekt Charta des BFV sowie die Verhaltens-

vorgaben deines Vereins halten (idealerweise wird der 

Inhalt der Respekt Charta von dir bereits im Training the-

matisiert)  

Es ist essentiell, dass alle Personen ihre Aufgaben verant-

wortungsbewusst ausführen. Die Ordner*innen sollten in 

ihrem Handeln geschult sein (z.B. digitale Schulung des 

DFB) und ihre Aufgabe nüchtern und proaktiv ausführen. 

Beachtet dazu auch die Handreichungen des BFV zu den 

Regelungen rund um Ordnerdienste und Ansprechperso-

nen für Schiedsrichter*innen. Sollte es in deinem Verein 

nicht zentral für alle Spiele organisiert werden, sind die 

Trainer*innen dafür verantwortlich, dass Ordner*innen und 

die Ansprechperson anwesend, bekannt, gekennzeichnet 

und im Spielberichtsbogen eingetragen sind. Als Funktio-

när*innen bist du oft in deinem Verein bekannt und hast 

eine besondere Vorbildwirkung. Das kann dabei helfen, 

Der vorliegende Leitfaden dient der Prävention von Gewalt-

vorfällen. Nicht jede Gewalt kann jedoch präventiv verhin-

dert werden. Manchmal liegen Gewaltvorkommen auch 

außerhalb deiner/eurer Kontrollmöglichkeiten. Daher ist 

es wichtig, in Situationen konkret auftretender Gewaltvor-

kommen einzugreifen und zu intervenieren. Dazu werden 

im Folgenden wichtige Maßnahmen und Handlungsemp-

fehlungen aufgeführt. Gewaltsituationen bieten die Chan-

ce, nachträglich präventiv zu wirken. Indem die Situation 

gemeinsam mit Beteiligten oder Unbeteiligten besprochen 

und aufgearbeitet wird, können künftige Konflikte verhin-

dert werden.

Intervention beii Gewaltvorfällen
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https://www.berliner-fussball.de/mehr-als-fussball/news/ansicht/umgang-und-werte-im-team-berlin-bfv-veroeffentlicht-respekt-charta
https://www.dfb.de/sicherheit/ordnerschulung
https://www.dfb.de/sicherheit/ordnerschulung
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Spielbetrieb/Infoblatt_fuer_Vereine_und_Schiedsrichter.pdf
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Spielbetrieb/Infoblatt_fuer_Vereine_und_Schiedsrichter.pdf
https://www.berliner-fussball.de/fileadmin/files/Dateien/Spielbetrieb/Infoblatt_fuer_Vereine_und_Schiedsrichter.pdf
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Aufgaben wie Ordner*innendienste und Ansprechperson 

für Schiedsrichter*innen wahrzunehmen. Stelle dich nach 

Möglichkeit freiwillig für diese Aufgaben zur Verfügung. 

Videoaufnahmen 

Wir raten euch dazu, Spiele zu filmen, z.B. über Kameras. 

Bereits die Präsenz einer Kamera kann eine deeskalierende 

Wirkung erzeugen, indem Personen vermehrt auf ihr eige-

nes Verhalten achten. Bei Vorfällen können die Aufnahmen 

im Rahmen von Sportgerichts- oder Strafrechtsverhand-

lungen als Beweismaterial dienen. Erkundige dich beim Be-

zirkssportamt welche Drehgenehmigung für das Aufstel-

len solcher Kameras notwendig ist und hole diese ein. 

HANDLUNGSANWEISUNGEN 
FÜR DEN NOTFALL  

Mit Notfällen sind Ereignisse gemeint, die plötzlich auftreten 

und in denen absehbar ist, dass es zu einer Gewaltanwen-

dung kommen wird und in denen sofortiges Eingreifen not-

wendig ist. Ein Notfall kann auch eine Situation sein, in der du 

dich oder andere Personen sich nicht mehr in der Lage se-

hen, die Situation zu kontrollieren und Gewaltanwendungen 

(körperliche sowie verbale) abzuwehren bzw. zu verhindern. 

Oft werden vor allem Situationen, in denen viele Personen 

involviert sind (entweder als gewaltanwenden Personen 

oder potenzielle Betroffene, z.B. Rudelbildung, an denen so-

wohl die Teams, Trainer*innen sowie Zuschauende beteiligt 

sind; eine Kleingruppe wartet bedrohlich auf Spieler*innen 

des Gegners oder den*die Schiedsrichter*in nach dem Spiel; 

diskriminierendes und/oder beleidigendes Verhalten von 

z.B. Zuschauenden, welches auch nach mehrmaliger Auf-

forderung nicht unterlassen wird; Anwesenheit mehrerer 

vermummter Personen auf der Sportanlage) sowie Situatio-

nen, in denen die Gewaltanwendung besonders massiv ist 

als Notfall bezeichnet. Zu Notfällen zählen selbstverständ-

lich auch medizinische Notfälle, für die teilweise die gleichen 

Handlungsanweisungen gelten, im vorliegenden Gewaltprä-

ventionsleitfaden jedoch nicht näher thematisiert wird. 

Beachte in Notfallsituationen die nachfolgenden Punkte: 

• �Bei Unsicherheit und Bedenken vor dem Spiel, präventiv 

rechtzeitig (mind. eine Woche) vor dem Spieltag den*die 

Spielpartner*in und / oder den Sicherheitsbeauftragten 

des Berliner Fußball-Verbandes kontaktieren und Präven-

tionsmaßnahmen abstimmen – ggf. eine Spiel-/Sicher

  heitsbeobachtung beantragen

• �Bei den ersten Anzeichen von Störungen, nicht provozie-

ren lassen, Ruhe bewahren, nicht auf gleiche Weise re-

agieren. 

• �Verantwortungsbewusste und geschulte Ordner*innen 

einsetzen 

• �Die Offiziellen des Spielpartners oder den*die Schieds-

richter*in kontaktieren, ggf. auf Notfallsituation hinweisen 

sowie aktives Handeln einfordern

• �Gefahrensituation beenden (lassen), Personen aus der 

Gefahrensituation bringen und einen sicheren Ort (z.B. 

Umkleidekabine) anbieten. Bei Teams darauf achten, dass 

Heim- und Auswärtsteam sowie das Schiedsrichter*in-

nengespann getrennte sichere Orte aufsuchen. 

• �Diskriminierende oder beleidigende Äußerungen aus dem 

Zuschauendenbereich sind keine Unsportlichkeiten, son-

dern Straftaten. Hier und bei allen anderen Straftaten, wie 

körperlichen Übergriffen oder konkreten Bedrohungssitu-

ationen, sofort die Polizei informieren (Rufnummer 110) 

– auf die Polizei warten und Angaben zum Vorfall machen

• �Nach Vorkommnissen immer den Berliner Fußball-Ver-

band informieren: Anlaufstelle@berlinerfv.de oder über 

den Meldebutton. 

Nachdem die akute Situation gelöst ist, können folgende 

Handlungen sinnvoll und zielführend sein: 

• �Betroffene sowie weitere Zeug*innen nach ihrem Wohl-

befinden und Bedürfnissen in der Situation fragen. Ggf. 

Ansprechpersonen anrufen und einen sicheren Nachhau-

seweg sicherstellen 

mailto:Anlaufstelle%40berlinerfv.de?subject=
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
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• �Für etwaige spätere (Sport-)Gerichtsverfahren Name und 

Kontaktdaten von Betroffenen und Zeug*innen dokumen-

tieren 

• �Anfertigen eines Gedächtnisprotokolls (Wer? Was? 

Wann? Wo? Warum?) des Vorfalls 

• �Die Situation im Verein (Vorstand, Trainer*innenteam) 

zeitnah besprechen und planen, wie Vorfälle im/mit dem 

Team besprochen und aufgearbeitet werden – sowohl, 

wenn das Team oder Einzelpersonen des Teams Betrof-

fene als auch grenzüberschreitende/ gewaltausübende 

Personen waren 

      - �Achte bei der Dokumentation sowie bei der internen 

Besprechung darauf, die Persönlichkeitsrechte der In-

volvierten (Betroffene wie Beschuldigte) zu wahren 

und nur zwingend notwendige Personen sowie Insti-

tutionen einzubeziehen und vollumfänglich über den 

Vorfall zu informieren. 

      - �Beteilige dich nicht an auf Gerüchten und/oder unvoll-

ständigen Informationen beruhenden Kabinengesprä-

chen und Spekulationen. Gib in diesem Rahmen keine 

Informationen preis sondern verweise auf offizielle 

Veröffentlichungen und Informationen. 

• �Eine Übersicht möglicher Anlaufstellen kennen und bei 

Bedarf weitergeben (siehe Anhang des Leitfadens) 

• �Sorge dafür, dass verantwortliche*r Trainer*innen Unter-

stützung erhalten, um bezeugte Vorfälle zu verarbeiten, 

besprechen und aufzuarbeiten, z.B. durch Hinweis auf 

oder die Kostenübernahme professioneller Begleitung. 

BFV - MELDE- UND ANLAUFSTELLE 

Jede*r kann jederzeit anonym oder personenbezogen Mel-

dungen zu Gewalt- und Diskriminierungs- sowie Kinder-

schutzvorfällen machen. Verwende dazu unseren Melde-

button. Die Meldungen gehen bei der BFV-Anlaufstelle zu 

Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen sowie Kinderschutz-

fällen ein. Die Kolleg*innen nehmen die Meldungen auf und 

beantworten jede Meldung individuell. Außerdem werden 

gemeldete Vorfälle in die Saisonstatistik mitaufgenom-

men. Daher ist es wichtig, dass, insbesondere Vorfälle, die 

nicht über das DFBnet an den Verband gemeldet werden, 

über den Meldebutton dem Verband gemeldet werden. 

Für Fragen rund um Gewaltvorfälle oder auch Prävention 

von Gewaltvorfällen sind die Kolleg*innen der Anlaufstelle 

über die E-Mailadresse anlaufstelle@berlinerfv.de erreich-

bar. 

Damit jede*r beim BFV eine Meldung vornehmen oder sich 

auch individuell beraten lassen kann, ist es wichtig, dass die 

Strukturen (wie der Meldebutton oder die Mailadresse der 

Anlaufstelle) im Verein bekannt sind. Informiere in deinem 

Verein über diese Möglichkeiten und stelle sicher, dass z.B. 

die Trainer*innen auch in ihren jeweiligen Teams darüber 

informieren. 

Eine solche Anlaufstelle hat jeder der 21 Fußballlandesver-

bände in Deutschland. Eine Auflistung der Kontaktdaten 

der restlichen Anlaufstellen im DFB-Gebiet findest du hier. 

Neben der Meldung an den BFV es ist wichtig, dass ihr auch 

vereinsintern einen Überblick darüber habt, welche Gewalt-

vorfälle euren Mitgliedern widerfahren sind bzw. in welche 

sie involviert sind/waren. Führt dazu eine vereinsinterne 

Dokumentation. Diese hilft euch auch auf Sitzungen die 

aktuellen Fälle präsent zu haben und sie besprechen zu 

können. Eine aktuelle Dokumentation der Gewaltvorfälle 

mit Vereinsbeteiligung kann auch helfen, eine Ressourcen-

planung für Begleitungen von Betroffenen vorzunehmen. 

Zusätzlich kann der*die Sicherheits- und Präventionsbeauf-

tragte des BFV kontaktiert werden. Insbesondere in allen 

Fragen der Veranstaltungssicherheit, grundsätzlich oder 

zu speziellen Spielbegegnungen, sollte er*sie im Vorfeld 

kontaktiert werden. 

https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
mailto:anlaufstelle%40berlinerfv.de?subject=
https://www.dfb.de/projekte-und-programme/fair-play/gewaltpraevention/gewalt-praevention/gewaltvorfaelle-bearbeiten/lv-anlaufstellen-fuer-gewalt-und-diskriminierungsvorfaelle
https://www.berliner-fussball.de/soziales/gewaltpraevention-fairplayfoerderung/ansprechpersonen/
https://www.berliner-fussball.de/soziales/gewaltpraevention-fairplayfoerderung/ansprechpersonen/
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UNTERSTÜTZUNG VON BETROFFENEN 
NACH VORFÄLLEN 

Nach aufgetretenen Gewaltvorfällen ist es wichtig, Betrof-

fene zu begleiten und zu unterstützen. Dies sollte innerhalb 

des Vereins z.B. durch Trainer*innen oder Betreuer*innen 

des jeweiligen Teams, Kinder- und Jugendschutzbeauf-

tragte oder auch andere Teammitglieder sowie generell 

durch Vertrauenspersonen geschehen. Es ist wichtig, dass 

diese Personen darauf vorbereitet sind, entsprechende Be-

gleitung von Betroffenen umzusetzen. Als Vorstand tragt 

ihr die Verantwortung dafür, klare Erwartungen zu formu-

lieren. Dazu gehört, mit Trainer*innen und weiteren An-

sprechpersonen zu besprechen, wie sie handeln sollen und 

wer in schwierigen Situationen begleitet und unterstützt.

Wichtig ist, dass diese Zuständigkeiten vorab klar geregelt 

sind und nicht erst im Ernstfall geklärt werden. Wenn kon-

krete Vorfälle auftreten, sollten sie regelmäßig gemeinsam 

besprochen und ausgewertet werden. Auch die Frage, wie 

Betroffene begleitet werden, muss dabei fester Bestandteil 

von Sitzungen sein.

So entsteht eine verlässliche, abgestimmte Zusammen-

arbeit – auch über verschiedene Zuständigkeiten hinweg. 

Es gibt professionelle Begleitorganisationen (s.u.). Diese 

agieren mittel- und langfristig nach dem Vorfall. In der 

akuten Situation sind die Trainer*innen und Vertrauensper-

sonen vor Ort diejenigen, die die Erstversorgung überneh-

men. Im Rahmen der Erstversorgung von Betroffenen gibt 

es Verhaltensweisen die förderlich für die Auf- und Ver-

arbeitung eines Vorfalls und solche die es nicht sind (siehe 

folgende Dos und Don’ts). Die Erstversorgung kann auch 

für die versorgende Person überfordernd sein und werden. 

Eine Erstversorgung sollte daher nur durchgeführt wer-

den, wenn du dich sicher darin fühlst und die notwendigen 

Kapazitäten hast. Gib sie sonst lieber an eine andere Ver-

trauensperson ab. Es wichtig, dass sich auch die erstbe-

treuende Person Hilfe und ggf. professionelle Begleitung 

sucht. Auch wenn der Begleitungs- und Erstversorgungs-

prozess am Anfang überfordernd sein kann, hilft es Betrof-

fenen sehr, wenn sie mit der Situation nicht allein gelassen 

werden. 

Beispiel Szenario: Im Spiel kommt es zu einem Zwei-

kampf zwischen zwei Spielern. Der Zweikampf wird in-

tensiv geführt und einer der Spieler verliert das Gleich-

gewicht und fällt. Er fällt so, dass der andere Spieler 

kurzzeitig über ihm steht. Der gefallene Angreifer möch-

te schnell aufstehen, um den Spielzug fortzuführen. Da 

der über ihm stehende Verteidiger ihn jedoch in seiner 

Wahrnehmung daran hindert, tritt der am Boden liegen-

de Angreifer den stehenden Verteidiger gegen das Bein. 

Ein Nachtreten aus Frust, nicht schnell genug aufstehen 

zu können und vorher im Zweikampf hart angegangen 

worden zu sein. Die Schiedsrichterin sieht das Nachtre-

ten. Da sie den Zweikampf als fußballtypisch einschätzt, 

verweist sie den Angreifer durch Zeigen der roten Kar-

te des Feldes. Der Spieler geht frustriert und verärgert 

vom Platz. Nicht nur ist der Angriff verloren und für den 

Angreifer das Spiel vorbei, auch winkt ihm eine Strafe 

für das Nachtreten, was als Tätlichkeit gewertet wird. 
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DON‘TS

• �Auf grenzüberschreitende Person oder Verhalten fokus-

sieren.

• �„Täter*innen“-Schutz, z.B. aus Vereinsinteresse oder per-

sönlicher Loyalität. 

• �Verharmlosen, herunterspielen oder lächerlich machen, 

z.B.: 

- „Das war bestimmt nicht so gemeint.“ 

- „Das war doch gar nicht so schlimm.” 

- „Es ist ja nichts passiert, warum reagierst du so?“

• �Druck im Gespräch erzeugen, z.B. indem schnelle Antwor-

ten oder Entscheidungen verlangt werden.

• �Täter-Opfer Umkehr, der betroffenen Person die Schuld 

oder Verantwortung zuschieben.

• �Vorfall verschweigen oder nicht melden.

• �Über das Erzählte lästern oder es ungefragt weitertragen. 

• �Ungefragte Ratschläge erteilen oder über die Köpfe der 

betroffenen Person hinweg entscheiden.

• �Eigene Emotionen in den Vordergrund stellen. Der Fokus 

sollte immer bei der betroffenen Person bleiben.

DO‘S 

• �Geschulte Ansprechperson einbeziehen, idealerweise Per-

sonen, die in Prävention, Betroffenenarbeit und/oder Anti-

diskriminierung geschult sind. 

• �Ruhige Gesprächsatmosphäre schaffen, Störungen ver-

meiden, Zeit geben.

• �Empathischer und rücksichtsvoller Umgang mit der be-

troffenen Person.

• �Offene Fragen stellen, z.B.: 

- Was ist passiert? 

- Wie geht es dir? 

- Wie kann ich dir helfen/ dich unterstützen?

• �Zuhören, ohne zu bewerten – keine vorschnellen Urteile 

oder Interpretationen.

• �Ernst nehmen und Diskretion wahren, das Vertrauen der 

betroffenen Person schützen.

• �Unterstützung anbieten, z.B. konkrete Hilfsmöglichkeiten 

(im Fußball und außerhalb) nennen, aber Entscheidung 

bei der betroffenen Person lassen.

• �Bedürfnisse und Wünsche des*der Betroffenen klären, 

z.B. wie möchte die Person weitermachen, wie möchte die 

Person, dass Andere handeln. 

• �Eigenen Wissens- und Kompetenzrahmen kennen – ge-

gebenenfalls an Fachstellen verweisen.

• �Bei Bedarf: Eine Plattform des Austauschs anbieten, in 

dem Emotionen rund um den Vorfall Platz haben (z.B. 

wenn mehrere Personen involviert, betroffen waren oder 

einen Vorfall bezeugt haben).

Wichtig für Betroffene ist es, den Rückhalt des Vereins und 

der Vertrauenspersonen innerhalb des Vereins zu spüren 

und ernst genommen zu werden. 

Diese Arbeit kann jedoch eine ziemliche Belastung für Ver-

antwortliche im Verein sein, vor allem, wenn sie über ei-

nen längeren Zeitraum notwendig ist. Es ist wichtig, dass 

auch das Unterstützer*innennetzwerk die eigenen Grenzen 

kennt und respektiert. Dazu sollte auf externe Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und Beratungsstellen zurückgegriffen 

werden. Das gilt sowohl für direkt Betroffene von Gewalt-

vorfällen als auch für Unterstützer*innen in der nachfol-

genden Begleitung. Speziell für den Sport ist das Safe Sport 

Zentrum etabliert worden, wo jede*r im Sport psychoso-

ziale und rechtliche Unterstützung nach Gewaltvorfällen 

einholen kann. 

Gerne hilft auch die Anlaufstelle für Gewalt- und Diskrimi-

nierungsvorfälle mit Hinweisen auf weitere Beratungsan-

gebote weiter. Weitere relevante Beratungsstellen, auch zu 

etwaigen strukturellen Fragen und Anliegen, sind: 

• Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

• OFEK – Beratung bei antisemitischer Gewalt

• CLAIM – Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit 

• Roots against Racism 

• Landeskommission gegen Gewalt Berlin 

• Weißer Ring

• Amadeo Antonio Stiftung

Intervention beii Gewaltvorfällen

https://ansprechstelle-safe-sport.de/
https://ansprechstelle-safe-sport.de/
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://ofek-beratung.de/
https://www.claim-allianz.de/
https://roots-againstracism.com/
https://www.berlin.de/lb/lkbgg/
https://weisser-ring.de/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
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ROLLE UND 
VERANTWORTUNG 

DER VEREINSFÜHRUNG 
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VORBILDFUNKTION 

In eurer Rolle als Präsident*innen, Funktionär*innen und 

Vorstände seid ihr Vorbilder. Euer Verhalten und eure Ent-

scheidungen setzen die Standards für den gesamten Ver-

ein. Eure Haltung gegenüber Gewalt und eure Bereitschaft, 

präventive Maßnahmen zu unterstützen, senden starke 

Signale an die Vereinsmitglieder. Laut einer Studie der 

American College of Healthcare Executives (ACHE; 2023) 

können Führungskräfte (wie ihr als Funktionär*innen) 

durch ihre Vorbildfunktion eine Kultur der Sicherheit und 

des Respekts fördern, indem sie klare Richtlinien gegen 

Gewalt etablieren und deren Einhaltung sicherstellen. Im 

Kontext von Fußballvereinen kommt hinzu, dass ihr als 

Präsident*innen, Funktionär*innen und Vorstände durch 

eure (mediale) Präsenz und euren Einfluss auf Fans und 

Spieler*innen eine noch breitere Vorbildwirkung habt. Eure 

klaren Stellungnahmen und Maßnahmen gegen Gewalt 

wirken präventiv und schaffen ein Bewusstsein in der ge-

samten Fußballgemeinschaft. 

Ihr in eurer Funktion seid dafür verantwortlich eine Kultur 

der physischen und psychischen Sicherheit zu fördern. Dies 

umfasst die regelmäßige Bewertung von Risiken, die Un-

terstützung von Gewaltpräventionsprogrammen und die 

Förderung von Bildung und Training für alle Mitglieder und 

Mitarbeitenden (American Hospital Association, 2023). 

Die Einrichtung spezifischer Strukturen, die sich auf die Ge-

waltprävention konzentrieren, ermöglicht eine koordinierte 

Herangehensweise und stellt sicher, dass alle Ebenen des 

Vereins in die Präventionsmaßnahmen einbezogen werden 

(ACHE, 2023). Fußballvereine können spezielle Komitees 

oder Arbeitsgruppen einrichten, die sich mit der Gewalt-

prävention beschäftigen und regelmäßig über Fortschritte 

und Herausforderungen berichten. Diese Gremien können 

aus Vertreter*innen verschiedener Abteilungen und Inter-

essengruppen bestehen, um umfassende Perspektiven zu 

gewährleisten.

Dem Vorstand eines Vereins kommen durch ihre Rolle ver-

schiedene Verantwortungen zu. Diese, in Bezug auf Gewalt-

prävention, werden im Folgenden dargelegt und beschrie-

ben. 

Rolle und Verantwortung der Vereinsführung

ROLLE UND VERANTWORTUNG 
DER VEREINSFÜHRUNG
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AUFGABEN UND PFLICHTEN 

Die Prävention von Gewalt ist für Organisationen und Ver-

eine ein zentrales Thema. Gerade im Fußball kommt Prä-

sident*innen, Funktionär*innen und Vorständen dabei eine 

Schlüsselrolle zu. Eure Position ermöglicht und verpflich-

tet euch, präventive Maßnahmen aktiv zu gestalten und zu 

fördern. Dabei geht es nicht nur darum, körperliche Gewalt 

zu verhindern, sondern alle Formen von Gewalt in den Blick 

zu nehmen – sprachliche, psychische, strukturelle und dis-

kriminierende. Zu eurer Verantwortung gehört es, eine si-

chere und respektvolle Vereinsumgebung zu schaffen, in 

der Gewalt keinen Platz hat. Das schließt ein, regelmäßig  

Schulungen und Fortbildungen zu den verschiedenen Ge-

waltformen anzubieten, selbst daran teilzunehmen und die 

Teilnahme von Vereinsmitgliedern sicherzustellen. Als Vor-

bilder und Entscheidungsträger*innen prägt ihr unmittel-

bar die Vereinskultur und das Verhalten aller Beteiligten.

Was ihr vorlebt und ermöglicht, setzt Maßstäbe für den 

gesamten Verein.

Durch regelmäßige Kommunikation und Aufklärung könnt 

ihr als Präsident*innen und Funktionär*innen das Bewusst-

sein für Gewalt im Verein schärfen und verbindliche und 

einheitliche Regeln aufstellen. Dies trägt dazu bei, dass alle 

Mitglieder wissen, dass Gewalt in keiner Form toleriert wird 

und welche Maßnahmen bei Verstößen ergriffen werden 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2022). In eu-

rem Verein könnt ihr das umsetzen, indem ihr eine gewalt-

ablehnende Haltung entwickelt und eure Werte sowie Re-

geln zum Miteinander im Verein transparent kommuniziert. 

Als Funktionär*innen und Vorstandsmitglieder kennt ihr 

eure generellen Pflichten, wie z.B. die Repräsentation des 

Vereins nach außen oder die strategische Ausrichtung. Die-

se Pflichten sind auch im Rahmen der Gewaltprävention 

anzuwenden und umzusetzen. 

Hier einige Beispiele: 

• �Vertreten der Haltung des Vereins nach innen und außen 

• �Eine klare Positionierung für Gewaltsensibilität und einen 

gewaltfreien Umgang im Rahmen der strategischen Aus-

richtung des Vereins 

• �Informationen, Erwartungen, Haltungen und Werten im 

Zusammenhang mit dem Thema Prävention interperso-

naler und sexualisierter Gewalt regelmäßig, verständlich 

und transparent an alle Mitglieder kommunizieren 

• �Gelder für die Durchführung von Schulungen zum The-

menkomplex Gewaltprävention einplanen 

• �Gesetzliche Vertretung 

• �Mitgliedsverträge rechtssicher im Rahmen der Gewalt-

prävention formulieren, z.B. für Minderjährige hinzufügen, 

dass die Aufsichtspflicht durch die Trainer*innen geregelt 

ist oder Regelungen rund um Führungszeugnisse aufzu-

nehmen 

• �Durchsetzung der Verbandsrichtlinien (z.B. in Bezug auf 

Sicherheit und Gewaltprävention im Spielbetrieb und ge-

nerellem Vereinsleben) 

Rolle und Verantwortung der Vereinsführung
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ZUSAMMENARBEIT MIT 
UNTERSTÜTZUNGSNETZWERK  

Die Anforderungen an Vereine und ihre Führung sind viel-

fältig und komplex. Deshalb ist es weder sinnvoll noch not-

wendig, diesen Aufgaben allein zu begegnen. Nutze vor-

handenes Wissen und bestehende Lösungen. Viele Vereine 

und Organisationen – auch außerhalb des Sports – stehen 

vor ähnlichen Herausforderungen und haben bereits er-

probte Konzepte, Methoden und Angebote entwickelt. Die-

se musst du nicht neu erfinden. Gerade bei Themen rund 

um Gewaltprävention ist es wichtig, aktiv Unterstützung zu 

suchen. In der Berliner Bildungslandschaft gibt es zahlrei-

che Workshops, Fortbildungen und Beratungsangebote, die 

Vereine gezielt entlasten und stärken. Baue Netzwerke auf 

und schließe dich bestehenden Zusammenschlüssen an – 

sowohl mit anderen Fußballvereinen als auch mit externen 

Bildungsorganisationen. So profitierst du von Erfahrungs-

austausch, fachlicher Expertise und gemeinsamer Weiter-

entwicklung.

Nutze Fördermöglichkeiten. Im Bereich der sozialen Nach-

haltigkeit stehen Förderungen von Bund und Ländern zur 

Verfügung, durch die viele Angebote kostenfrei oder kos-

tengünstig genutzt werden können. Als Präsidiumsmitglied 

oder Funktionär*in trägst du Verantwortung dafür, sozial-

pädagogische Maßnahmen im Verein zu ermöglichen und 

voranzubringen. Indem du diese Themen aktiv setzt, sorgst 

du dafür, dass Prävention wirkt und Vereinswerte gelebt 

werden.

Generelle Informationsseiten: 

• �Berliner Zentrum für Gewaltprävention 

• �Violence Prevention Network (Extremismusprävention)  

• �Landeskommission Berlin gegen Gewalt 

• �Landessportbund Berlin (Kinderschutz, Beratung zu wei-

teren Themen) 

• �Präventionsangebote der Polizei Berlin 

• �Weißer Ring (Opferschutz und generelle Präventionsarbeit) 

Konkrete Bildungsangebote: 

• �Jüdisches Museum Berlin (Führungen) 

• �Kompetenzzentrum antisemitismuskritische Bildung und 

Forschung 

• �Ufuq (politische Bildung) 

• �Sprachkick (Geschlechtersensibilität) 

• �7xjung (Demokratieförderung, Diskriminierungskritik) 

• �Berliner Jungs (Kinderschutz, Schutz vor sexualisierter 

Gewalt) 

• �KIGA (Antisemitismusarbeit) 

• �Roots against Racism in Sports (Communitybasierte Anti-

rassismusarbeit)

• �ASM Berlin (Gewaltprävention) 

• �Demokratiemobil (Demokratieförderung) 

• �Wildwasser e.V. (Kinderschutz für Frauen und Mädchen) 

• �LSVD Berlin Brandenburg (Queerfeindlichkeit)  

• �Maneo Berlin (Queerfeindlichkeit) 

Vereinseigene Fachverantwortliche, wie z.B. Kinder- und Ju-

gendschutzbeauftragte, Beauftragte für interpersonale Ge-

waltvorfälle oder auch Antidiskriminierungsvorfälle müs-

sen innerhalb des Vereins gut an- und eingebunden sein 

und werden. Das bedeutet, dass sie zu Sitzungen eingela-

den werden und ihre Expertise auch innerhalb des Vereins 

teilen. Es ist notwendig, dass sich die internen Ansprech-

partner*innen kontinuierlich weiterbilden und innerhalb 

des Sports in Berlin gut vernetzt sind und bleiben. Hierfür 

sind auch die o.g. Netzwerke externer Organisationen und 

weiterer Fußballvereine hilfreich und zielführend. 

Rolle und Verantwortung der Vereinsführung

https://bzfg.de/
https://violence-prevention-network.de/
https://www.berlin.de/lb/lkbgg/
https://www.lsb-berlin.de/
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/praeventionsangebote/
https://weisser-ring.de/
https://tickets.jmberlin.de/events/173/
https://zwst-kompetenzzentrum.de/angebote/
https://zwst-kompetenzzentrum.de/angebote/
https://sprachkick.de/workshops/
https://www.7xjung.de/workshops/workshop-rahmenbedingungen/
https://hilfefuerjungs.de/berliner-jungs/fortbildungen/
https://www.kiga-berlin.org/
https://roots-againstracism.com/
https://www.asmberlin.de/schulungen-seminare/gewaltpaevention/
https://www.demokratie-mobil.berlin/workshop/was-ist-demokratie
https://wildwasser-berlin.de/fortbildung/
https://lsvd.berlin/
https://www.maneo.de/maneo-arbeit/gewaltpraevention/vorort-arbeit/
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GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Im Folgenden werden Gesetze aufgeführt und vereinfacht 

dargestellt. Die folgende Aufführung stellt keine abschlie-

ßende Liste aller relevanten Gesetze für den Vereinskontext 

im Rahmen der Prävention interpersonaler und sexualisier-

ter Gewalt dar. Bitte informiere dich zusätzlich selbststän-

dig über ggf. weitere relevante Gesetze. Die Aufführung 

der verschiedenen Gesetze entspricht keiner rechtlichen 

Beratung. Sie dient ausschließlich der Informationsweiter-

gabe. Lass dich bei konkreten Fragen und Anliegen durch 

entsprechend juristisch gebildetes Fachpersonal beraten. 

a) �Strafgesetzbuch (StGB): Im Strafgesetzbuch sind ver-

schiedene Delikte benannt, die im Rahmen des Fußball-

sports und Vereinslebens auftreten können und die es 

zu verhindern gilt. Dazu gehören u.a. Verwendung von 

Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer 

Organisationen (§ 84a StGB), Sexualisierte Gewalt und 

sexuelle Nötigung (§ 177 StGB), Sexuelle Belästigung (§ 

184i StGB), Körperverletzung (§ 223 StGB) und gefähr-

liche Körperverletzung (§ 224 StGB), Misshandlung von 

Schutzbefohlenen (§ 225 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), 

Bedrohung (§ 241 StGB), Raub (§ 249 StGB), Erpressung 

(§ 253 StGB), Menschenhandel (§ 232, § 233 StGB), Men-

schenraub (§ 234 StGB), Entziehung Minderjähriger (§ 

235 StGB) oder Freiheitsberaubung (§ 239 StGB). 

b) �Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Im BGB ist die Aufsichts-

pflicht für Kinder und Jugendliche geregelt (§ 1626, § 

1631 BGB), welche auf Übungsleiter*innen im Sportverein 

übergeht, für die Zeit, wenn sich ein Kind z.B. zum Trai-

ning im Verein aufhält. Die Verantwortlichen müssen die 

Rechte, Pflichten und Ausmaße der Aufsichtspflicht für 

Minderjährige kennen und umsetzen. Idealerweise ist die 

Aufsichtspflicht für Minderjährige im Aufnahmevertrag 

zwischen Verein und gesetzlicher Vertretung der Kinder 

(meist Eltern bzw. Erziehungsberechtige) geregelt. 

c) Rechts- und Verfahrensordnung des DFB

d) Rechts- und Verfahrensordnung des BFV 

e) Ordnungen des DOSB

f) Ordnungen der DSJ

g) Ordnungen des LSB Berlin  

h) Das Fußballregelwerk des DFB der jew. aktuellen Saison 

Für weitergehende Informationen verweisen wir an dieser 

Stelle auf die Materialien Safe Sport – Rechtliche Orientie-

rungen bei Schutz vor Gewalt der Deutschen Sportjugend. 

Im Falle der Feststellung von Straftaten ist immer eine An-

zeige bei der Polizei anzuraten. Dies stellt keine (Vor)Ver-

urteilung der betroffenen Person dar, sondern entspricht 

einem verantwortungsvollen Handeln. Die Polizei ist dazu 

verpflichtet bei Straftaten zu ermitteln. Oftmals beruhen 

die Erkenntnisse und Vorgänge im Sportgericht auf den 

Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden. Als Vereins-

funktionär*in ist es genauso deine Verantwortung, Straf-

taten nicht ohne Konsequenzen zu belassen oder gar zu 

verheimlichen und zu helfen, diese zu vertuschen. Wenn du 

dich unsicher fühlst, kannst du dich bei der Anlaufstelle des 

BFV melden oder bei Safe Sport rechtlich beraten lassen. 

Der BFV pflegt seit 2024 eine Kooperation mit der Staats-

anwaltschaft Berlin. Diese beinhaltet, dass Erkenntnisse 

über schwerwiegende Taten an die Staatsanwaltschaft 

weitergegeben werden, sodass diese auf die Betroffenen 

zugehen, um sie proaktiv auf die Anzeigemöglichkeit hin-

zuweisen. Der BFV kommt damit seiner Verantwortung 

nach, sicherzustellen, dass der Spielbetrieb des BFV nicht 

als rechtsfreier Raum angesehen wird. 

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

https://www.dfb.de/ueber-uns/verbandsrecht
https://www.berliner-fussball.de/mehr-als-fussball/downloads
https://www.dosb.de/ueber-uns/grundlagen-unserer-arbeit/satzung-und-grundsatzpapiere
https://www.dsj.de/deutsche-sportjugend/wir-ueber-uns
https://www.lsb-berlin.de/themenwelten/kompetenzzentrum/wissenswert/gesetze-und-ordnungen
https://www.dfb.de/mehr-fussball/fussball-regeln
https://www.dsj.de/publikation/detailseite/safe-sport-orientierungshilfe-fuer-rechtliche-fragen-zum-schutz-bei-gewalt
https://www.dsj.de/publikation/detailseite/safe-sport-orientierungshilfe-fuer-rechtliche-fragen-zum-schutz-bei-gewalt
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://ansprechstelle-safe-sport.de/
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HAFTUNGSFRAGEN

Als juristische Person haften Vereine gegenüber Dritten, in 

Fällen, in denen der Verein selbst oder für den Verein han-

delnde Personen diesen Dritten Schaden zufügen. Parallel 

haftet der Verein auch gesamtschuldnerisch, was bedeu-

tet, dass Geschädigte wählen können, wem gegenüber sie 

ihre Ansprüche geltend machen wollen, sofern die Pflicht-

verletzung durch den Vorstand begangen wurde. Näheres 

ist z.B. auf der Homepage des Deutschen Ehrenamts nach-

zulesen. 

Relevant ist, dass Geschädigte Schadensersatzansprüche 

durch den Vorstand haben können, sollte eine Pflichtver-

letzung nachgewiesen werden. Auch strafrechtlich können 

Konsequenzen eintreten, z.B. im Falle von Verletzungen der 

Aufsichtspflicht. Es ist sinnvoll eine umfassende rechtliche 

Beratung zu Haftungsfragen im Verein in Anspruch zu neh-

men, um sich abzusichern. 

Rechtliche Rahmenbedingungen
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FALLBEISPIELE – 
SO GEHT ES BESSER 
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Im Folgenden werden konkrete Beispiele und Erfahrungs-

berichte zur Umsetzung von Präventions- und Repres-

sionsmaßnahmen dargestellt. Weitere Beispiele für mög-

liches Fehlverhalten im Fußballsport aus verschiedenen 

Perspektiven findest du im Gewaltpräventionsleitfaden des 

BFV für Trainer*innen. 

FEHLVERHALTEN BLEIBT OHNE KONSEQUENZEN 

Spieler*innen oder Trainer*innen werden im Spiel 

des Feldes verwiesen, da sie sich aggressiv, gewalt-

tätig oder diskriminierend verhalten haben. Innerhalb des 

Vereins wird die Tat klein bzw. schön geredet. Die Täter*in-

nen erhalten von Mitspieler*innen, Trainer*innen oder an-

deren Funktionär*innen sogar noch Lob für ihr beherztes 

Eingreifen. Spieler*innen erhalten aufgrund ihrer Indivi-

dualleistung keine Konsequenzen. Vor dem Sportgericht 

werden Taten bestritten, die Sportrichter*innen angelogen 

und das Handeln beschönigt, um einer Strafe zu entgehen 

bzw. sie möglichst gering zu halten. Nach Vorfällen im Spiel 

werden diese nicht Team- und Vereinsintern aufgearbeitet 

und besprochen. Es gibt keine vereinsinternen Konsequen-

zen für den*die Täter*in. 

KONSEQUENZEN BEI FEHLVERHALTEN – KORREK-

TES VERHALTEN

Nur wenn (Fehl-)Verhalten auch Konsequenzen hat, können 

Personen (Kinder und Jugendliche genauso wie Erwachse-

ne) lernen, sich beim nächsten Mal anders zu verhalten. 

Während des Spiels ist der*die Schiedsrichter*in dafür zu-

ständig, indem persönliche Strafen ausgesprochen oder 

Spieler*innen und Trainer*innen ermahnt werden. Außer-

halb des Spiels seid ihr als Vereinsfunktionär*innen mittel-

bar oder unmittelbar in der Verantwortung. 

Rote Karten: 

• �Teilt euren Trainer*innen eure Erwartungshaltung mit, 

wie sie mit Spieler*innen umgehen sollen, die eine Rote 

Karte erhalten haben oder wenn die (Co-)Trainer*innen 

selbst eine rote Karte sehen. 

- �Sofort das Spielfeld verlassen, ohne zu diskutieren oder 

weiter zu meckern 

- �Nach dem Spiel bei dem*der Schiedsrichter*in und ggf. 

den Gegner*innen entschuldigen 

- �Aufarbeitung durch persönliche Einzelgespräche (Trai-

ner*innen – Spieler*innen; Funktionär*innen – Trai-

ner*innen) rund um die nächste Trainingseinheit 

	 · �Nicht direkt nach dem Spiel, lieber allen Emotio-

nen ein paar Tage Zeit geben, abzuebben. 

- �An- und Besprechen im Team während der nächsten Trai-

ningseinheit. Alle sollen aus dem Fehlverhalten lernen. 

• �Vereinsinterne Konsequenzen auferlegen (sowohl für 

Spieler*innen als auch für Trainer*innen) 

- �Werdet innerhalb des Teams kreativ, z.B. jede Übung vor-

machen für die nächsten zwei Wochen, in der nächsten 

Woche, jegliches Trainingsmaterial vor dem Training 

rauslegen und danach allein wieder aufräumen, etc. 

- �Konsequenzen sind auch auf Vereinsebene möglich und 

denkbar: Arbeiten auf dem Platz oder am Vereinsheim 

übernehmen, Ordner*innendienst übernehmen für die 

Spiele, die er*sie ggf. gesperrt ist, etc. 

- �Sanktionen durch das Sportgericht können eigenständig 

verdoppelt/erweitert werden

• �Nach dem Spiel darauf verzichten in die Schirikabine zu 

gehen und den*die Schiedsrichter*in bitten, Karten nicht 

oder bei einer anderen Person einzutragen (das wäre 

dann Spielmanipulation) 

Sportgericht: 

• �Bei mündlichen Sportgerichtsverhandlungen anwesend sein 

• �Ehrlich die eigene Wahrnehmung der jeweiligen Vorfälle 

berichten 

• �Keine Absprachen mit dem gegnerischen Team im Vorfeld 

treffen, welche Aussagen getätigt werden 

FALLBEISPIELE – SO GEHT ES BESSER 
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• �Rechtskräftige Urteile anerkennen und konsequent um-

setzen 

- �Gesperrte Spieler*innen oder Trainer*innen dürfen nur 

zuschauen und haben sich auch als Zuschauende kor-

rekt zu verhalten (keine weiteren Beleidigungen, Pöbe-

leien oder anderweitiges aggressives Auftreten) 

- �Geldstrafen an die betroffene Person „weiterreichen“, so 

dass nicht der Verein für die Kosten aufkommt 

	 · �Auch für Verfahrenskosten denkbar, z.B. in Er-

wachsenenteams

- �Auflagen erfüllen und für die konsequente Umsetzung 

sorgen 

- �Die Mitgliedschaft von Täter*innen im Verein sollte auf 

keinen Fall frühzeitig beendet werden – lieber auf passi-

ve Mitgliedschaft umstellen 

	 · �Wenn Täter*innen aus dem Verein geworfen wer-

den, gehen sie oft zum nächsten Verein, wodurch 

sich das Problem verlagert. Besonders bei Kin-

dern und Jugendlichen ist es wichtig, auch nach 

Fehlverhalten weiterhin in einem stabilen und 

sicheren Umfeld, wie dem Verein, zu sein und 

zu bleiben. Gemeinsam muss das Fehlverhalten 

aufgearbeitet werden, um die Grundlage für das 

weitere Miteinander im Verein zu legen. 

	 · �Das Sportgericht kann Personen, die zum Tat-

zeitpunkt Vereinsmitglieder waren, dennoch be-

langen und tut dies auch. Eine etwaige Geldstrafe 

kommt also dann dennoch auf euren Verein je-

weils zu. 

ZUSCHAUENDE PÖBELN RUM UND DER VORSTAND 

SCHAUT ZU 

Als Vorstand bist du laut BFV RVO §49 verantwortlich für 

alle dem Verein zuzurechnenden Personen (Spieler*innen, 

Trainer*innen, Betreuer*innen, Zuschauende, etc.) und haf-

test für deren Verhalten. Daher verhältst du dich falsch, 

wenn du bei Fehlverhalten von dem Verein zuzurechnen-

den Personen zuschaust und nicht eingreifst oder sogar 

dich selbst an solchem Verhalten beteiligst. 

ZUSCHAUENDE PÖBELN – KORREKTES VERHALTEN 

Sobald du oder andere Personen des Vorstands oder an-
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derer Funktionen (z.B. auch Trainer*innen) mitbekommen, 

dass sich Zuschauende, entweder eures eigenen Fanlagers, 

gegnerische Fans oder auch neutrale Dritte aggressiv, be-

leidigend, pöbelnd, diskriminierend oder sogar gewalttätig 

verhalten, ist es eure Pflicht und Aufgabe euren Veranstal-

terpflichten nachzukommen: 

• �Sprecht die Personen proaktiv an und fordert sie auf, das 

Verhalten zu unterlassen! Achtet darauf, dass ihr mindes-

tens zu zweit seid. 

• �Beteiligt euch nicht an Pöbeleien und anderen aggressi-

ven Verhaltensweisen, sondern wirkt deeskalierend ein!

• �Macht von eurem Hausrecht Gebrauch und verweist Per-

sonen der Anlage!

• �Ruft die Polizei, solltet ihr ihr euch in der Situation über-

fordert und/oder nicht mehr sicher fühlen!

WAFFEN AUF DER SPORTANLAGE 

Ihr bekommt mit, dass Vereinsmitglieder zu Trainingsein-

heiten oder Spielen Waffen (z.B. Messer, (Teleskop-)Schlag-

stöcke, Pistolen, u.ä.) mitbringen und handelt nicht oder 

bringt sogar selbst welche mit. 

WAFFEN – KORREKTES VERHALTEN 

Bis auf eine Sportstätte, sind in Berlin alle Sportstätten/

Fußballplätze öffentliche Sportanlagen, für die die Sport-

anlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN) gelten. In dieser ist 

in Anlage 1 – Haus- und Nutzungsordnung für die öffentli-

chen Sportanlagen unter Nr. 12 geregelt, dass das „Mitbrin-

gen und Benutzen von gefährlichen […] Gegenständen, von 

Waffen und pyrotechnischen Gegenständen […] nicht ge-

stattet“ ist. Dies ist im Sinne der Gewaltprävention nur sinn-

voll, da der potenzielle Schaden durch Waffen und weitere 

gefährliche Gegenstände immens steigt. Daher sind Waf-

fen, Pistolen, Schlagstöcke, Schlagringe, Messer, etc. auf 

allen Sportanlagen in Berlin verboten. Thematisiere auf Sit-

zungen und in weiterer Vereinskommunikation (z.B. Social 

Media, Teamchats, Newsletter) das Verbot und weise auf 

die Gefahren des Mitführens und Verwenden gefährlicher 

Gegenstände hin. Weise auch darauf hin, dass sich an die-

ses Verbot konsequent gehalten werden muss. Sobald du 

oder eine andere verantwortliche Person davon Kenntnis 

erlangt, dass eine Waffe bzw. ein gefährlicher Gegenstand 

auf eine Sportstätte mitgebracht wurde, ist die mitführen-

de Person aufzufordern, den Gegenstand von der Anlage 

zu entfernen. In diesen Fällen muss eine Meldung an den 

BFV erfolgen, entweder über den Spielbericht oder über die 

Anlaufstelle des BFV. 

TRAINER*INNEN WAHREN DIE AUFSICHTSPFLICHT 

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE NICHT 

Regelmäßig siehst du eine Gruppe von Kindern des Vereins 

allein, ohne Betreuungsperson, auf dem Sportplatz zu Ver-

einstrainingszeiten „trainieren“. Der*die Trainer*in wahrt die 

Aufsichtspflicht nicht. Du hast nach dem ersten Auftreten 

den*die Trainer*in nicht darauf angesprochen und somit 

nicht verhindert, dass die Situation erneut auftrat. 

WAHRUNG DER AUFSICHTSPFLICHT – KORREKTES 

VERHALTEN 

• �Während, sowie vor und nach den Trainings- und Spielzei-

ten übernehmen die Vereinsverantwortlichen (Trainer*in-

nen und/oder Betreuer*innen) die Aufsichtspflicht für die 

Kinder und Jugendlichen des jeweiligen Teams. 

• �Um die konkrete angemessene Beaufsichtigung zu defi-

nieren, müssen verschiedene Aspekte (z.B. Gruppengröße, 

Gefahr durch die ausgeführten Übungen, örtliche Bege-

benheiten, etc.) berücksichtigt werden. 

• �Die Verantwortung des Vereins, inklusive des zeitlichen Rah-

mens der Aufsichtspflicht, ist im Mitgliedschaftsvertrag für 

Kinder und Jugendliche enthalten und wird durch die Erzie-

hungsberechtigten unterschrieben und somit anerkannt. 

• �Die Regelung muss den verantwortlichen Trainer*innen 

und Betreuer*innen bekannt sein. Vereinsverantwortliche 

sind dazu verpflichtet alle erdenklichen Maßnahmen zu 

ergreifen, die zur Vermeidung von Schaden notwendig 

sind (z.B. Vorkehrungen, Gebote und Verbote ausspre-

chen). Es sind auch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. 

potenzielle Unfälle) in diese Maßnahmenergreifung ein-

zubeziehen. 

Nähere Informationen kannst du bei den Kolleg*innen aus 

Nordrhein-Westfalen nachlesen. 

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/sport/artikel.129120.php
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/sport/artikel.129120.php
https://www.berliner-fussball.de/unsere-themen/gesellschaftliche-verantwortung/meldungen-von-kinderschutz-gewalt-diskriminierungsfaellen
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/vereinsentwicklung/jugend/aufsichtspflicht-und-verantwortung-1
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/vereinsentwicklung/jugend/aufsichtspflicht-und-verantwortung-1
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SafeSport Anlaufstelle I Ansprechstelle von Betroffenen 
sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt in Berlin
Telefon: 0800 11 222 00 Mo, Mi, Fr 10-12 Uhr Do 15-17 Uhr
https://ansprechstelle-safe-sport.de

Berliner Krisendienst | Wege aus der Krise: Das Hilfeange-
bot des Berliner Krisendienst
Telefon: 030 39063 – (Bezirksdurchwahl)
https://www.berliner-krisendienst.de

OPRA I Psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, 
rassistischer & antisemitischer Gewalt 
Telefon: 030 92218241
https://www.opra-gewalt.de/

TelefonSeelsorge  Deutschland I ein Seelsorgeangebot in 
Verantwortung der Evangelischen und der katholischen 
Kirche. 
0800/1110111 · 0800/1110222 
https://www.telefonseelsorge.de/

Nummer gegen Kummer | Online Beratung per Mail oder 
Chat
116 111 (Mo–Sa: 14–20 Uhr. Anonym, kostenlos, bundesweit.)
International (in vielen Sprachen): https://www.childhelplin-
einternational.org/116111/

Muslimisches SeelsorgeTelefon  
030 443 509 821 
Anonym, vertraulich

Vertrauenstelefon „Jüdische Hotline“ 
0211 946 85 20 oder 0211 946 85 21 Mo–Fr: 10–18 Uhr. So: 
13–16 Uhr. 
Anonym, vertraulich

OFEK e.V. I Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und 
Diskriminierung
Telefon: 800 664 52 68 / 0176 458 755 32
https://ofek-beratung.de/

MONITORING - EACH ONE I Community basiertes Monito-
ring Meldestelle für Anti-Schwarzen Rassismus 
https://each-one.de/monitoring/#meldeformular

LARA I Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, 
trans*, inter* und nicht-binären Personen
Telefon: 030 216 8888
https://lara-berlin.de/

Tauwetter I Anlaufstelle, für Männer* und TIN*, die in Kind-
heit, Jugend oder als Erwachsene sexualisierter Gewalt 
ausgesetzt waren
Telefon:  030 693 80 07
https://www.tauwetter.de/de/

berliner jungs | Hilfe für Jungs
Telefon: 030 236 33 983
https://hilfefuerjungs.de/berliner-jungs/

Wildwasser e.V. I Arbeitsgemeinschaft gegen sexualisierte 
Gewalt an Mädchen*
Telefon: 030 6939192 
www.wildwasser-berlin.de/frauenselbsthilfe-und-beratung.htm 

Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen I Beratung für 
Betroffene von häuslicher Gewalt
Telefon: 030 611 03 00
https://www.big-berlin.info/

FrauenKrisenTelefon e.V. I Beratung von Frauen in Krisen-
situationen
Telefon: 030 615 42 43
Migrantinnen*beratung Terminvereinbarungen unter 030 - 
615 75 96
Beratung für geflüchtete Frauen per SMS/WhatsApp 
+4915731130964
http://www.frauenkrisentelefon.de/startseite/

Sonntags-Club e.V. I psychosoziale Beratung, Antidiskrimi-
nierungsberatung Beratung von LBGTIQA
beratung@sonntags-club.de
https://www.sonntags-club.de/

MILES Projekt des LSVD I Psychosoziale Beratung für 
LSBTI* mit Migrationsgeschichte
und Geflüchtete:
https://www.berlin.lsvd.de/projekte/miles

ANLAUFSTELLEN GEWALTVORFÄLLE

LITERATUR UND ONLINE-RESSOURCEN

Empfehlungen zu weiterführender Literatur und Online-Ressourcen zur Vertiefung des Themas: 

Safe Sport Zentrum
Gewaltprävention DOSB
Schulungsvideos Gewalt DOSB
FairPlay Materialien DFB 

Fairplay Förderung in der Schweiz 
Präventioninformationen (Schweiz) 
Polizei Berlin 
Weißer Ring 

https://ansprechstelle-safe-sport.de
https://www.berliner-krisendienst.de
https://www.opra-gewalt.de/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.childhelplineinternational.org/116111/
https://www.childhelplineinternational.org/116111/
https://ofek-beratung.de/
https://each-one.de/monitoring/#meldeformular
https://lara-berlin.de/
https://www.tauwetter.de/de/
https://hilfefuerjungs.de/berliner-jungs/
http://www.wildwasser-berlin.de/frauenselbsthilfe-und-beratung.htm 
https://www.big-berlin.info/
http://www.frauenkrisentelefon.de/startseite/
https://www.sonntags-club.de/
https://lsvd.berlin/migration-schutz/
https://ansprechstelle-safe-sport.de/
https://www.dosb.de/themen/werte-des-sports/safe-sport/safe-sport-code
https://www.dosb.de/service/tools/detail/schulungsvideos-zum-schutz-vor-gewalt
https://training-service.fussball.de/trainer/artikel/pdf-download-fair-play-materialien-653/#!/
https://www.coolandclean.ch/de/themen/fairplay?category=&scrollPos=600
https://www.mobilesport.ch/suchergebnisse/#f:Pr%C3%A4vention
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/gewalt/artikel.148189.php
https://weisser-ring.de/
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Aggresivität/aggressives Verhalten
Aggressives Verhalten bezeichnet Handlungen, die darauf abzielen, 
anderen Schaden zuzufügen oder sie zu verletzen – körperlich oder 
verbal.

Awareness
Awareness bedeutet Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Sensibilität 
für Themen wie Gewaltprävention und den Schutz von Personen.

Awarenessteam
Ein Awarenessteam besteht aus geschulten Personen, die sich 
aktiv für Gewaltprävention einsetzen und Betroffene unterstützen.

Bystander 
Personen, die etwas beobachten, aber nicht direkt eingreifen, son-
dern zuschauen.

Diskriminierung
Diskriminierung ist die ungerechte Benachteiligung von Menschen 
aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht oder Religion.

Emotionen
Emotionen sind innere Gefühlszustände, die unser Verhalten beein-
flussen – besonders in Konfliktsituationen.

Eskalationsstufe
Eskalationsstufen beschreiben, wie sich ein Konflikt verschärfen 
kann – von einem Missverständnis bis hin zu Gewalt.

EV-Postfach
Das EV-Postfach ist der offizielle Kommunikationskanal zwischen 
Verein und BFV über das DFBnet. Jeder Verein hat eine individuelle 
EV-Postadresse. 

Fehlverhalten
Fehlverhalten sind Handlungen, die gegen soziale oder rechtliche 
Regeln verstoßen und Konsequenzen nach sich ziehen.

Gewaltprävention
Gewaltprävention umfasst Maßnahmen, die helfen, Gewalt zu ver-
meiden und ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Grenzsetzung
Grenzsetzung bedeutet, klare und respektvolle persönliche Gren-
zen zu definieren und zu kommunizieren.

Grenzüberschreitendes Verhalten
Dieses Verhalten verletzt persönliche Grenzen – sei es körperlich, 
verbal oder emotional.

Interpersonale Gewalt
Gewalt zwischen Personen, die körperliche, psychische oder sexuel-
le Schäden verursachen kann.

Intervention
Intervention ist das bewusste Eingreifen in eine kritische Situation, 
um Schaden zu verhindern oder zu beenden.

Intention
Die Intention ist die Absicht hinter einer Handlung – wichtig zur Ein-
schätzung von Verhalten.

Klarname
Ein Klarname ist der vollständige, echte Name einer Person, wie er 
in offiziellen Dokumenten steht.

Kraftausdruck
Ein Kraftausdruck ist eine starke, oft vulgäre Sprache, die in emo-
tionalen Situationen verwendet wird.

Körperliche Unversehrtheit
Das Recht, dass der eigene Körper frei von Verletzungen oder Über-
griffen bleibt.

Peer-Gewalt
Gewalt unter Gleichaltrigen, z. B. zwischen Jugendlichen oder Spie-
ler*innen, die körperlich oder seelisch verletzend sein kann.

Physische Gewalt & Tätlichkeiten
Körperliche Übergriffe wie Schlagen oder Stoßen, die zu Verletzun-
gen führen können.

Primäre und sekundäre Geschlechtsteile
Körperliche Merkmale, die das biologische Geschlecht einer Person 
bestimmen.

Prävention
Vorbeugende Maßnahmen, um Konflikte und Gewalt zu vermeiden, 
bevor sie entstehen.

Psychische Gewalt
Verletzendes Verhalten, das das seelische Wohlbefinden beein-
trächtigt – etwa durch Drohungen oder Mobbing.

Rechts- und Verfahrensordnung
Gesetzliche Regeln des BFV, die den sportgerichtlichen Umgang 
mit Gewaltvorfällen definieren.

Reklamieren
Reklamieren bedeutet, sich über etwas zu beschweren – z. B. über 
ungerechtes Verhalten.

Schutzraum
Ein sicherer Ort, an dem sich Menschen vor Gewalt und Bedrohung 
geschützt fühlen können.

Sexualisierte Gewalt
Sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person – ein schwer-
wiegender Übergriff.

Straftat
Eine gesetzeswidrige Handlung, die strafrechtlich verfolgt wird, z.B. 
durch eine Anzeige bei der Polizei.

Verweisberatung
Beratung, bei der Betroffene an geeignete Hilfsangebote weiter-
geleitet werden.

Vernachlässigung
Wenn notwendige Fürsorge unterlassen wird – etwa bei Kindern 
oder Schutzbefohlenen.

Zivilcourage
Mutiges Eingreifen, wenn andere in Gefahr sind oder ungerecht 
behandelt werden.

GLOSSAR

Glossar
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